
1286 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XIII.GP 

3. 10. 1974 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Allgemeine Sozialversidterungs
gesetz geändert wird (31. Novelle zum All

gemeinen Sozialversicherungsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Allg~meine Sozialversicherungsgesetz, 
BGBl. Nr. 189/1955, in der Fassung der Bundes
gesetze BGBl. Nr. 266/1956,' BGBl. Nr.171/ 
1957, BGBl. Nr. 294/1957, BGBl. Nr. 157/1958, 
BGBl. Nr. 293/1958, BGB!. Nr. 65/1959, BGB!. 
Nr. 290/1959, BGBL Nr. 87/1960, BGBl. Nr. 
168/1960, BGBl. Nr. 294/1960, BGBl. 13/1962, 
BGBl. Nr. 85/1963, BGBl. Nr. 184/1963, BGBl. 
Nr. 253/1963, BGBl. Nr.' 320/1963, BGBl. Nr. 
301/1964, BGBl. Nr. 81/1965, BGBl.Nr. 96/ 
1965, BGBl. Nr. 220/1965, BGBL Nr. 309/1965, 
BGBl. Ni". 168/1966, BGBl. Nr. 67/1967, BGBl. 
Nr. 201/1967,BGBl Nr. 6/1968, BGBl. Nr. 282/ 
1968, BGBl. Nr. 17/1969, BGBl. Nr. 446/1969, 
BGBl. Nr. 385/1970, BGBl.Nr. 373/1971, BGBl. 
Nr. 473/1971, BGBl. Nr. 162/1972, BGBl. Nr. 
31/1973 und BGBl. Nr.23/1974wird geändert 
wie folgt: . 

1. § 2 Abs. 2 Z. 10 hat zu lauten: 

,,10. Krankenversicherung. der Bezieher von 
Sonderunterstützung nach dem Bundesgesetz 
über die Gewährung .einer Sonderunterstützung 
an Personen, die in bestimmten, von Betriebs
einsch~änkung' oder Betriebsstillegung betroffenen 

'Betrieben beschäftigt waren (Sont:ierunterstüt
zungsgesetz)," 

. 2. § 3 Abs: 2lit: a hat zu lauten: 

"a) Dienstnehmer, die dem fahrenden P~rson;l 
einer dem internationalen Verkehr auf 
Flüssen ,oder Seen dienenden Schiffahrts
unternehmung angehören, wenn sie ihren 
Wohnsitz im Inland haben oder -:- ohne 

• im Ausland einen Wohnsitz zu haben -

auf dem Schiffe, auf dem sie beschäftigt 
sind, wohnen und die Schiffahrtsunter
nehmung im Inland ihren Sitz oder eine 
Zweigniederlassung hat, ferner Dienst
nehmer österreichischer Staa tsangehörig
keit, die der Besatzung eines die österrei
chische Flagge führenden Seeschiffes ange
hören;". 

3. a) Im § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. bist. der Aus
druck "Wahl- und Stiefeltern;" durch den 
Ausdruck "Wahl-, Stief~ und Schwiegereltern;" 
,zu ersetzen. 

b) Dem § 8 Abs. 1 Z. 4 ist als lit. danzufügen: 

"d) Zivildienstleistende im Sinne des Zivil
dienstgesetzes; BGBl. Nr. 187/1914." 

. c) Dem § 8 sind ein Abs. 4 und ei~ Abs. 5 
mit folgendem Wortlaut anzufügen: 

,,(4) Eine Pflichtversicherung nach Abs. 1 Z. 3 
lit. b besteht nur, wenn es sim um einen land
(forst)wirtsmaftlimen Betrieb handelt, dessen 
Einheitswert den Betrag von 2000 S erreicht 
oder übersteigt. Handelt es sich j"edoch um einen 
land(forst)wirtsmaftlichen Betrieb, dessen Ein
heitswert den. Betrag von 2000 S nicht erreicht 
oder für den von den Finanzbehörden ein 
Einheitswert des land(forst)wirtschaftlichen Ver
mögens gemäß §§ 29 bis 50 des Bewertungs
gesetzes nicht festgestellt wird, so besteht die 
Pflichtversicherung für die betreffenden Personen, 
vorausgesetzt, daß sie, aus dem Ertrag des 
Betriebes überwiegend ihren Lebensunterhalt 
bestreiten. Der Ermittlung des Einheitswertes ist 
zugrunde zu legen: 

a) bei Verpachtung einer land(forst)wirt
schaftlimen Fläche ein um den anteils
mäßigen Ertragswert der verpamteten 
Fläche verminderter Einheitswert; 

b) bei Zupachtung einer land(forst)wirtschaft
lichen Fläche, ein um zwei Drittel des an

, rei1smäßig,en Ertragswertes. der g>epach,teten 
Flächen erhöhter Einheitswert . 
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2 1286 der Beilagen 

Änderungen des Einheitswer.tes nach lit. aund b 
sowie durch sonstige Flächenänderungen wer
den mit dem ersten Tag des Kalendermonates 
wirksam, der der Änderung folgt. Sonstige 
Änderungen des Einheitswertes werden mit dem 
ersten Tag des Kalendervierteljahres wirksam, 
das der Zustellung des Bescheides der Finanz
behörde erster Instanz folgt. 

(5) Die im Zeitpunkt des Todes eines im 
Abs. 1 Z. 3 lit. b genannten Betriebsführers 
in der Unfallversicherung pflichtversicherten 
Angehörigen gelten für die Dauer des Verlassen
schaftsverfahrens weiter als nach dieser Bestim
mung pflichtversichert. " 

4. Im § 11 Abs. 3 lit. c ist der Ausdruck 
,,§§ 7, 17, 20 oder 22 des Epidemiegesetzes 1950, 
BGBl. Nr. 186," durch den Ausdruck ,,§§ 7" 
11, 17,20,22 oder 24 des Epidemiegesetzes 1950, 
BGBl. Nr. 186," zu ersetzen. 

5. Im § 16 Abs. 1 lit. a ist der 
"Sonderheilanstalt" durch den 
"Sonder krankenanstalt" zu ersetzen. 

6. § 17 Abs. 4 hat zu lauten: 

Ausdruck ' 
Ausdruck : 

,,(4) Die im Abs. 1 genannten Zeiträume, in 
denen mindestens sechs bzw. zwölf Versiche
rungsmonate erworben sein müssen, der im 
Abs. 2 genannte Zeitraum von 60 Monaten und 
die im Abs. 3 genannte Frist von sechs Monaten 
verlängern sich 

a) um neutrale Zeiten im Sinne des § 234, 
b) um Zeiten nach § 227 Z. 3 bis 6, 
c) um die Dauer' eines Pensionsfeststellungs

verfahrens bis zur Zustellung desFeststel
lungsbescheides bzw. bis zur rechtskräftigen, 
Entsdteidung im Leistungsstreitverfahren, 

d) um Zeiten des ordentlichen oder außer
ordentlichen Präsenzdienstes auf Grund 
der Bestimmungen des Wehrgesetzes, BGBl. 
Nr. 18111955, 

e) urn Zeiten' des ordentlidten oder außer
ordentlichen Zivildienstes auf Grund der 
Bestimmungen des Zivildienstgesetzes, 
BGBl. Nr. 187/1974." 

7. a) Im § 18 Abs. ,1 Z. 5 sind nach. den 
Worten "inskribieflt sind" die Worte "bzw. sich 
nachweislich ,im PriHungssta,dium befinden," em
zufügen. 

b) § 18 Abs. 6 lit. c hat zu lauten: 
"c) bei den im Abs.. 1 Z. 5 genannten Personen 

das Ende der Selbstversicherung. spätestens 
mit dem Ablauf des dritten Kalender
monates nach dem Ende des Studien
(Sdtul)jahres (§ 19 des Allgemeinen. Hoch
schul-Studien gesetzes bzw. §§ 2 und 5 des 
Schulieitgesetzes), in ·dem der Hörer letzt
malig inskribiert war,ozw. einen Lehrgang 

. oder Kurs der Diplomatischen Akademie 
besucht hat bzw. nach dem Verstreichen 
des letzten Prüfungstermines, eintritt." 

8. § 31 Abs. 6 hat zu lauten: 

,,(6) Der Zustimmung des Hauptverbandes 
bedürfen Beschlüsse der Verwaltungskörper der 
Versicherungsträger 

a) über die Errichtung oder Erweiterung von 
Gebäuden, die Zwecken der Verwaltung, 
der Krankenbehandlung bzw. der Unfall
heilbehandlung oder dem Heilverfahren 
oder der erweiterten oder vorbeugenden 
Heilfürsorge dienen sollen und über die 
Errichtung oder Erweiterung von der
artigen Zwecken dienenden Einrichtungen 
in fremden Geb~uden; 

b) über die Erstellung von Die'nstpostenplänen 
(§ 460 Abs.1), soweit sich diese auf fol
gende Gehaltsgruppen der Dienstordnung A 
für die Angestellten bei den Sozial ver
sicherungsträgern tlsterreichs (DO. A) er
strecken: 

Gehaltsgruppe F - Höherer Dienst, 

Gehaltsgruppe G - Leite!?-der Dienst." 

9. a) ,Im § 36 Abs. 1 ist .der Punkt aim Schluß 
der Z; 4 durch 'eFnen Strichpunkt zu ersetzen; als 
Z. 5 ist anZlUfügen: ' 

,,5. für die pflichtversicherten Zivildienstlei
stenden(§ 8 Abs. 1 Z. 4 lit. d) dem Bundesmini-
sterium für. Inneres." . 

b) Im § 36 Abs. 3 zweiter Satz ist der Aus
druck ,,§ 8 Abs. 1 Z. 4" durch den Ausdruck 
,,§ 8 Abs. 1 Z. 4 lit. abis e" zu ersetzen. 

10. § 44 Abs. 6 lit. a hat zu lauten: 

"a} bei PfliChtversicherten nach § 4 Abs. 1 Z. 8 
und nach § 8 Abs. 1 Z. 4 lit. d der Betrag 
von 1925;". 

11. a) Im § 49 Abs. 3 Z. 11 is~ der Ausdruck 
"an die Gesamtheit oder die Mehrzahl der 
Dienstnehmer" durch den Ausdruck' "an alle 
Dienstnehmer oder bestimmte Gruppen selDer 
Dienstnehmer" zu ersetzen. 

b) § 49 Abs; 3 Z. 16 hat zu lauten: 
,,16. die Benützung von Einrichtungen und 

Anlagen, die der Dienstgeber allen Dienstneh
mern oder bestimmten Gruppen seiner Dienst
nehmer zur Verfügung stellt (zum Beispiel von 
Erholungs- und Kurheimen, Kindergärten, 
Betriebsbibliotheken, Sportanlagen) ;". 

c) § 49 Abs. 3 Z, 18 hat ~u lauten.: 
,,18. Aufwendungen des Dienstgebers für die 

Zukunftsicherung seiner Dienstnehmer, soweit 
diese Aufwendungen für alle Dienstnehmer oder 
bestimmte Gruppen seiner Dien~tnehmer getä-
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1286 der Beil~gen 3 

~ig~ werden oder dem Betriebsratsfonds zufließen· b) Dein § 52 ist als Abs. 2 anzufügen: 
und für den einzelnen Dienstnehmer 40005 ,,(2) Für Teilversicherte nach § 8 Abs. 1 Z. 4 
jährlich nicht übersteigen;". : lit. d sind die Beiträge mit dem gleichen Hundert-

cl} § 49 Abs. 3 Z. 21 hat zu lauten: . satz der Beitragsgrundlage (§ 44 Abs. 6 lit. a) 
,,21. in dem an freigestellte Mitglieder des zu bemessen, wie er im § 51 Abs. 1 Z. 1 lit. c 

Betriebsrates sowie an Dienstnehmer im Krank- bzw. Z. 2 lit. b festgesetzt ist; diese Beiträge 
heitsfalle fortgezahlten Entgelt enthaltene Zu- sind zur Gänze vom Bund zu tragen." 
lagen, Zuschläge und Entschädigungen, die nach 
den Z. 1 bis 20 nicht als Entgelt gelten;". 

e) § 49 Abs. 3 Z. 22 hat zu lauten: 
,,22. das Teilentgelt, das Lehrlingen vom Lehr

herrn nach § 17 a des Berufsausbildungsgesetzes, 
BGBL Nr. 142/1969, in der Fassung des Art. IV 
Z. 2 des Entgeltfortzahlungsgesetzes, BGBL 
Nr. 399/1974, zu leisten ist;". 

12. § 51 Abs. 1 Z. 1 hat zulauten: 

,., 1. in der Krankenversicherung 

a~ für Dienstnehmer, deren Beschäf
tigungsverhältnis durch das An
gestelltengesetz, BGBL Nr. 292/ 
1921, Gutsangestelltengesetz, 
BGBL Nr. 538/1923, Journalisten
gesetz, StGBl. Nr. 88/1920, oder 
5chauspielergesetz, BGBl. NL 4411 
192~, geregelt ist oder die gemäß 
§ 14 Abs. 1 Z .. 2 oder Abs. 4 
zur Pensionsversicherung der 

14. Im § 59 Abs. 1 erster Satz ist der Ausdruck 
,,1'5 v. H." durch den Ausdruck. "S'5 v. H." . 
zu ersetzen. 

15. Im § 63 Abs. 2 ist der Ausdruck ,,1'5 v. H." 
durch den Ausdruck ,,8'5 v. H." zu ersetzen. 

16. a) § 72 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. b teil
versicherten Betriebsführer sind für Zwecke der 
Bemessung des Betriebsbeitrages in die Ver
sicherungsklasse einzureihen, in die sie auf 
Grund des § 12 des Bauern-Pensionsversiche-

; . rungsgesetzes eingereiht sind' oder einzureihen 
, wären, wenn sie derPfl.ichtversicherung gemäß 

§ 2 Abs. 1 Z. 1 des Bauern-Pensionsversicherungs
gesetzes unterlägen; § 12 Abs. 5 lit. bund e 
zweiter Halbsatz des Bauern-Pensionsversiche
rungsgesetzes sind hiebei jedoch nicht anzu
wenden. Hinsichtlich der demnach in die Ver-

Angestellten gehören ......... . 

b) für Dienstnehmer, die unter den 
Geltungsbereichdes Entgeltfort
zahlungsgesetzes fallen, für 
Dienstnehmer, die gemäß § 1 

5 v. H .. sicherungsklasse I einzureihenden Betriebe gilt 
: folgende Unterteilung: 

Abs. 3 des Entgeltfortzahlungs-' 
gesetzes davon ausgenommen sind 
und zur Pensionsversicherung der 
Arbeiter gehören, sowie für alle 
Vollversicherten, auf die Art. H, 
111 oder IV des Entgeltfortzah
lungsgesetzes anzuwenden ist, für 
die Zeit vom Beginn des Beitrags
zeitraumes Jänner 1975 bis zum 
Ende des Beitragszeitraumes 
Dezember 1976 .............. 6'3 v. H. 
~h Beginn des Beitragszeitraumes 
Jänner 1977 ................. 6'0 v. H. 

c) für die übrigen Vollversicherten . 7"5 v. H. 
der allgemeinen Beitragsgrundlage;". 

13. a) Der bisherige § 52 erhält die Absatz
bezeichnung ,,(1)". In diesem Abs. hat der dritte 
5a tz zu lauten: 
"In der Kranken- und Unfallversidterung der 
bildenden Künstler, der Pflichtmitglieder der 
Tiel'ärztekammern sowie der Mitglieder der 
österreichischen Dentistenkammer (§ 8 Abs. 1 
Z. 4 lit. abis c) sind die Beiträge mit dem 
im § 51 Ahs. 1 Z. 1 lit. a genannten Hundert
satz der für sie in Betracht kommenden ßeitrags" 
grundlage zu bemessen; diese Beiträge sind zur 
Gänze vom Versicherten zu tragen." 

Versicherungsklasse I a für Betriebe bis zu einem 
Einheitswert von 15.0005, 

Versicherungsklasse I b für Betriebe mit einem 
Einheitswert von mehr als 15.0005 bis zu 
35.0005. 

Die Betriebsführer haben den ihrer Versiche
rungsklasse entsprechenden Betriehsbeitrag zu 
leisten. Wenn mehrere Personen ein und den
selben land(forst)wirtschaftlichen Betrieb auf 
gemeinsame Rechnung und Gefahr führen, ist 
der Betriebsbeitrag nur von einer Person zu 
leisten, jedodl, haften alle Beteiligtep. für den 
Betriebsbeitrag zur ungeteilten Hand. Der 
Betriebsbeitrag beträgt monatlich in der Ver
sicherungsklasse 

Ia ....... .... .......... ..... .... 85 
I b .............. ... . .. ... . ....... 175 
II .............................. 27 S 
IH .............................. 30 S 
IV .............................. 335 
V .............................. 375 
VI .............................. 415 
VII . ....... ...................... 465 
VIII ., ...... " .. " .......... , . . ... .. 535 
IX .............................. 605 
X .............................. 675 
·XI ............................... 785 
XII ............................ 925 
XIII ............................ 1065 
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4 1286 der Beilagen 

XlV ............ , ................ 120 S 
XV ............................ 13'4 S 
XVI ............................ 148 S 
XVII ............................ 161 S 
XVIII .......................... 172 S 
XIX ............................ 181 S 
XX ............................ 185 S. 

An die Stelle dieser Beträge treten ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf 
§ 108 i mit der jeweiligen Richtzahl (§ 108 a 
Abs. 1) vervielfachten Beträge;". 

b) § 72 Abs. 7 erster Satz hat zu lauten: 
"Für gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. b teil versicherte 
Betriebsfühl'er, für die hinsichtlich einer di'ese Un
fallvenicherung begründenden Tänigkeit weder 
ein Betriebsbeitrag nach Abs. 1 lit. a noch ein 
Beitrag nach den §§ 51 ode.r 74 ermittelt werden 
kann, und für Personen, deren land(forst)wirt
schaftliche Tätigkeit in der Ausübung der sich 
a~s einer J agd- oder Fischereipachtung ergeben
den Berechtigung besteht, sind Beiträge zu ent
richten, die zur Gänz~ vom Inhaber (von den 
Inhabern) des Betriebes zu tragen sind." 

17. § 77 Abs. 5 zweiter Satz wird aufgehoben. 

18. a) § 88 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Ein Anspruch auf Geldleistungen aus dem 
betreffenden Versicherungsfall steht nicht zu 

1. Versicherten, die den Versicherungsfall durch 
Selbstbeschädigung vorsätzlich herbeigeführt 
haben, 

2. Personen, die den Versicherungsfall durch 
die Verübung einer mit Vorsatz begangenen 
gerichtlich strafbaren Handlung veranlaßt haben, 
derentwegen sie zu einer mehr als einjährigen 
Freiheitsstrafe rechtskräftig verurteilt worden 
sind." 

b) § 88 Abs. 2 Einleitung hat zu lauten: 
"In den Fällen des Abs. 1 gebühren den 1m 
Inland wohnenden bedürftigen Angehörigen des 
Versicherten, wenn ihr Unterhalt mangels ander
weitiger Versorgung vorwiegend von diesem 
bestritten worden ist und nicht ihre Mitschuld 
oder Teilnahme ari den im Abs. 1 bezeichneten 
Handlungen - -im Falle der Z. 2 durch rechts
kräftiges Strafurteil - festgestellt ist,". 

19. § 89 Abs. 1 Z. 1 hat zu laut~n: 

,,1. eine Freiheitsstrafe verbüßt oder in den 
Fällen der §§ 21 Abs. 2, 22 und 23 des Straf
gesetzbuches in einer der dort gen:l!nlIlten An
stalten oder in einer Bundesanstalt für Erzie
hungsbedürftige (§ 4 des Jugendgerichtsgesetzes 
1961) angehalten wird;". ' , 

20. Im § 94 Abs. 4 ist der Ausdruck "Sonder
heilanstalt" durch den Ausdruck "Sonderkran
kenanstalt" zu ersetzen. 

21. Dem § 107 Abs. J wird folgender Satz 
angefügt: 

"Geldleistungen' sind ,ferner zurückzufordern, 
wenn und soweit sich wegen eines nachträglich 
festgestellten Anspruches auf Weiterleistung der 
Geld- und Sachbezüge herausstellt, daß sie zu 
Unrecht erbracht wurden." 

22. Dem § 108 h Abs.l ist folgender Satz 
anzufügen: 

"Lit. b ist nicht anzuwenden, wenn der Stich
tag für die Pension des Verstorbenen gleichfalls 
am 1. Jänn'er dieses Jahres liegt." 

23. § 114 hat zu lauten: 

"Ve r s t ö ß e ge gen die Vor s ehr i f t e n 
übe r die Ein b e haI tun gun dEi n
z a h I u n g der Bei t r ä g e ein e s Die n s t-

nehmers durchden Dienstgeber 

§ 114. Ein Dienstgeber, der Beiträge eines 
Dienstnehmers zur Sozialversicherung einbehal
ten oder von ihm übernommen und dem berech-' 
tigten Versicherungsträger vorenthalten hat, ist 
vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah
ren zu bestrafen; neben der FreIheitsstrafe, kann 
eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen verhängt 
werden." 

24. § 115 wird aufgehoben. 

25. § 120 Abs. 1 Z. 3 hat zu lauten: 

. ,,3. im Versicherungsfall der Mutterschaft mit 
dem Beginn der achten Woche vor der voraus
sichtlichen Entbindung; wenn aber die Entbin
dung vor diesem Zeitpunkt erfolgt, mit der Ent
bindung; ist der Tag der voraussichtlichen Ent
bindung nicht festgestellt worden, mit dem Be
ginn der achten Woche vor der Entbindung;" 

26. Im § 121 Abs. 4 Z. 3 ist der A\lsdruck 
"Sonderheilanstalt" durch den Ausdruck "Son
der krankenanstalt" zu ersetzen. 

~7. a) Im § 122 Abs. 2 Z. 1 ist der Ausdruck 
"Sonderheilanstalt" durch den Ausdruck "Son-
derkrankenanstalt" zu ersetzen. ' 

b) § 122 Abs. 2 Z. 2 dritter Satz hat zu lauten: 

"Die Frist von drei Wochen verlängert sich um 
die Dauer eines auf Grund der Bestimmungen 
des Wehrgesetzes zu leistenden ordentlichen oder 
außerordentlichen Präsenz dienstes bzw. eines auf 
Grund der Bestimmungen des Zivildienstgesetzes 
zu leistenden ordentlichen oder außerordentlichen 
Zivildienstes." , 

c) Im § 122 Abs. 4dritter und letzter Satz ist 
der Ausdruck "nach Abs. 2 Z. 2 undZ. 3 sowie 
nach Abs. 3" durch den Ausdruck "nach Abs. 2 
Z. 2 sowie nach ,Abs. 3" zu ersetzen. 
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28. § 123 Abs. 4Z. 1 zweiter Satz hat zu der Versicherungsträger auch für Angehörige des 
lauten: Versicherten die Verpßegskostenersätze zur 

"Ist die Schul- oder Berufsausbildung durch die 
Erfüllung der Wehrpflicht, der Zivildienstpflicht, 
durch Krankheit oder ein anderes unüberwind
bares Hindernis verzögert worden, so gelten sie 
als Angehörige über das 26. Lebensjahr hinaus 
für einen der Dauer der Behinderung angemes
senen Zeitraum;". 

29. Dem § 137 ist als Abs. 5 anzufügen: 

,,(5) Für die übernahme von Reise(Fahrt)- bzw. 
Transportkosten, die im Zusammenhang mit der 
körpergerechten Anpassung von Heilbehelfen er
wachsen, gilt § 135 Abs. 4 und 5 entsprechend." 

30. a) Im § 138 Abs. 2 lit. f ist der Ausdruck 
,,§ 8 Abs. 1 Z. 4" durch den Ausdruck ,,§ 8 
Abs. 1 Z. 4 lit. bund c" zu ersetzen. 

b) Im § 138 Abs. 2 ist der Punkt am Schluß 
der lit. f durch einen Strichpunkt zu ersetzen; 
als lit. g ist anzufüg.en: 
"g) die gemäß § 8 Abs. 1 Z. 4 lit. d pßicht

versicherten Zivildienstleistenden." 

31. a) Im § 143 Abs. 1 Z. 2 ist der Ausdruck 
"Sonderheilanstalt" durch den Ausdruck "Son
der krankenanstalt" zu ersetzen. 

b) § 143 Abs. 5 lit. a und b haben zu lauten: 
"a) während des Bezuges des Teilentgeltes, das 

Lehrlingen vom Lehrherrnllach § 17 ades 
Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/ 
1969, in der Fassung des Art. IV Z. 2 des 
Entgeltfortzahlungsgesetzes, BGBl. Nr. 399/ 
1974, zu leisten ist, 

b) während des Bezuges des --bei Dienstver
hinderung gebührenden Entgeltes aus dem 
Dienstverhältnis eines Hausbesorgers im 
Sinne des § 14 Abs. 3 des Hausbesorger
gesetzes. " 

:;2. § 144 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Als Anstaltspflege gilt nicht die Unter-
I bringung in einem Heim für Genesende, die 
ärztlicher Behandlung und besonderer Wartung 
bedürfen (§ 2 Abs. 1 Z. 3 Krankenanstalten
gesetz, BGBl. Nr. 1/1957), in einer Pßegeanstalt 
für chronisch Kranke, die ärztlicher Betreuung 
und besonderer Pflege bedürfen (§ 2 Abs. 1 Z. 4 
Krankenanstaltengesetz, BGBl. Nr. 1/1957) oder 
in einer Sonderkrankenanstalt, die vorwiegend 
der Rehabilitation von Versicherten dient." 

33. § 148 Z. 2 zweiter Satz hat zu lauten: 

"Abdem Beginn der fünften Woche ununter
brochener Anstaltspflege - bei einer aus dem 
Versicherungsfall der Mutterschaft gewährten 
Anstaltspflege bereits ab deren Beginn -. hat 

Gänze zu entrichten." 

34. Der bisherige § 154 erhält die Absatz
bezeichnung ,,(1)". Als Abs. 2 ist anzufügen: 

,,(2) für die übernahme von Reise(Fahrt)
bzw. Transportkosten, die im Zusammenhang. 
mit der körpergerecllten Anpassung von Hilfs
mitteln erwachsen, gilt § 135 Abs. 4 und 5 ent
sprechend:' 

35. Im § 155 Abs. 1 Z. 4 ist der Ausdruck 
"Sonderheilanstalten" durch den Ausdruck "Son
derkrankenanstalten" zu ersetzen. 

36. a) Im § 162 Abs. 1 sind der erste und 
zweite Satz durch folgende Sätze zu ersetzen: 
" Weiblichen Versicherten gebührt für die letzten 
acht Wochen vor der voraussichtlichen Entbin
dung, für den Tag der Entbindung und für die 
ersten acht Wochen nach der Entbindung ein 
tägliches Wochengeld. Mütter nach Frühgeburten 
oder Mehrlingsgeburten erhalten das Wqchen
geld nach der Entbindung durch zwölf Wochen." 

b) § 162 Abs. 2 erster und zweiter Satz haben 
zu lauten: 
"Die Achtwochenfrist vor der voraussichtlichen 
Entbindung gemäß Abs. 1 wird auf Grund eines 
ärztlichen Zeugnisses berechnet. Erfolgt die Ent
bindung zu einem anderen als dem vom Arzt 
angenommenen Zeitpunkt, so verkürzt oder·ver
längert sich die im Abs. 1 vorgesehene Frist vor 
der ~ntbindung entsprechend." 

c) § 162 Abs. 3 erster Satz hat ZU lauten: 
"Das Wochen geld gebührt den nach § 4 Abs. 3 
den Dienstnehmern Gleichgestellten und den nach 
§ 8 Abs. 1 Z. 4 lit. abis c teilversicherten bilden
den Künstlern, freiberuflich tätigen Pflichtmit
gliedern einer Tierärztekammer sowie Mitglie
dern der Österreichischen Dentistenkammer in 
der Höhe des täglichen Krankengeldes, anderen 
weiblichen Versicherten in der Höhe des auf den 
Kalendertag entfallenden Teiles des durchschnitt
lichen in den letzten 13 Wochen (bei Versicherten, 
deren Arbeitsverdienst nach Kalendermonaten 
bemessen oder abgerechnet wird, in den letzten 
drei Kalendermonaten) gebiihrenden Arbeits" 
verdienstes einschließlich der auf diesen Zeitraum 
entfallenden Sonderzahlungen, vermindert um 
die gesetzlichen Abzüge." 

37. a) Im § 166 Abs. 1 Z. 1 ist der Ausdruck 
"Sonder heilanstalt" durch den Ausdruck "Son
derkrankenanstalt" zu ersetzen. 

b) § 166 Abs. 2 hat zu lauten: 
,,(2) Zeiten, für die der Anspruch auf Wochen

geld gemäß Abs. 1 Z. 2 zur Gänze ruht, werden 
auf die Höchstdauer des Anspruches auf Wochen
geld nicht angerechnet." 

2 
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38. Im § 192 erster Satz ist der Ausdruck 
;,§19 Ahs. 1 Z, 2" durch den Ausdruck ;,§ 8 
Ahs. 1 Z. 3 lit. h hzw. § 19 Abs. 1 Z. 2" zu er
setzen. 

39. §227 Z. 7 und 8 haben zu lauten: 

,,7. in dem Zweig der Pensionsversicherung, 
in dem 'die letzte vorangegangene Beitragszeit 
vorliegt, die Zeiten, in denen auf Grund der Be
stimmungen des Wehrgesetzes ordentlicher oder 
außerordentlicher Präsenzdienst oder auf Grund 
der Bestimmungen des Zivildienstgesetzes ordent
licher oder außerordentlicher Zivildienst geleistet 
wird; 

8, in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die erste nachfolgende Beitrags- oder 
Ersatzzeit vorliegt, die Zeiten, in denen auf 
Gr,und der' Bestimmung'en des 'Wehrgesetzes 
ordJntlicher oder außerordentlicher Präsenzdienst 
o4er auf Grund d~r Bestimmungen des Zivil
dienstgesetzes ordentlicher oder außerordent
licher Zivildienst geleistet wird, sofern nicht Z. 7 
anzuwenden ist;". 

40. Im § 228 Abs. 1 Z. 2 haben die Worte 
"mit den Beschränkungen des § 251" zu ent
fallen. ,. 

41. § 229 Abs. 1 Z. llit. c hat zu lauten: 

"c) Zeiten des Militärdienstes als länger die
nende . Mannschaftsperson, . Angehöriger des 
Militärassistenzkorps oder zeitverpflichteter 
Unteroffizier des ehemaligen österreichi
schen Bundesheeres, sofern nach dem Aus
scheiden aus dem Dienstverhältnis kein 
Anspruch auf einen Versorgungsbezug an-
fiel;". . 

42. Im § 248 Abs. 1 ist der Ausdruck ;,§§ 70, 
249 bis 251" durch den Ausdruck ,,§§ 70, 249 
und 250" zu ersetzen. 

43. § 251 Ahs. 1 bis 3 werden aufgehoben. 

44. § 252 Abs. 2 Z. 1 zweiter Satz hat zU lau
ten: 
"Ist die Schul- oder Berufsausbildung durch die 
Erfüllung der Wehrpflicht, der Zivildienstpflicht, 
durch Krankheit oder ein anderes unüberwind
bares Hindernis verzögert worden, so besteht die 
Kindeseigenschaft über das 26. Lebensjahr hinaus 
für einen der Dauer der Behinderung angemesse
nen Zeitraum;". 

der Z. 2 der Ausdruck ;,keinenAnspruch'< durch 
den Ausdruck "keinen bescheidmäßig zuerkann
ten Anspruch" zu ersetzen. 

47. Im § 276 a Abs. 1 erster Satz ist der Aus
druck "dreizehn Monate" durch den Ausdruck 
"fünfzehn Monate" zu ersetzen. 

48. Im § 292 Ahs. 8 erster Satz ist der Aus
druck "nicht mehr als 15 Jahre" durch den Aus
druck "nicht mehr als zehn Jahre" zu ersetzen. 

4.9. a) § 293 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Der Richtsatz beträgt unbeschadet der 
Bestimmungen des Abs. 2 . . \ 

a) für' Pensionsbereehtigte aus' eIgener Pen
sionsversicherung, 

ab ab 
1. ranner 1. Juli 

1975 1975 

aa) wenn 'Sle mit dem 
Ehegatten (der Ehe-
gattin) 1m gemein-
samen Haushalt leben 3270 S " 3368 S 

bb) wenn die Vorausset-
zungen nach aa) nicht 
zutreffen .......... 2285 S 2354 S 

b) für Pensionsberechtigte 
auf Witwen(Witwer)pen-
sion .................. ·2285 S 2354 S 

c) für Pensions berechtigte 
auf Waisenpension: 
aa) bis zur Vollendung 

des 24. Lebensjahres 853 S 879 S 
falls beide Elternteile 
verstorben sind .... 12825 13205 

hb) nach Vollendung des 
24. Lebensjahres .... 1516 S 15615 

falls beide Elternteile 
v,erstorben sind .... 2285 S 2354 S. 

Der Richtsatz nach lit. a erhöht sich ab 1. Jän
ner 1975 um 246 S, ab 1. Juli 1975 um 253 S für 
jedes Kind (§ 252), dessen Nettoeinkommen den 
Richtsatz für einfach verwaiste Kinder bis zur 
Voll~ndung d,es 24. Lebertsjahres nicht erreicht." 

b) Im § 293 Abs. 2 ist der Ausdruck "erst
mals ab 1. Jänner 1975," durch den Ausdruck 
"erstmals ab 1. Jänner 1976," zu ,ersetzen. 

\ 

50. §297 letzter Satz wird aufgehoben. 

51. Im § 298 Abs. 2 erster Satz ist der Aus-
45. Im § 253 a Abs. 1 erster Satz ist der Aus- druck "beginnend mit dem Jahre 1974," durch 

druck "dreizehn Monate" durch den Ausdruck den, Ausdruck "beginnend init dem Jahre 1976," 
"fünfzehn Monate" zu ersetzen. zu ersetzen. 

46. Im § 258 Abs. 2 ist in der Z. 1 der Aus
druck "Anspruch" durch den Ausdruck "einen 
bescheidmäßig zuerkannten Anspruch" und in 

52. Im § 301 Abs. 3 ist der Ausdruck "Sonder
heilanstalt" durch den Ausdruck "Sonderkran
kenanstalt"'zu ersetzen. 
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53. § 343 Abs. 2Z. 4 hat zu lauten: österreichischenBerg~aues im "yorangegangenen 
,,4. der rechtskräftigen Verurteilung des Ver- Kalenderjahr, dann ist die Rücklage nicht weiter 

zu erhöhen." " ' 
tragsarztes 

'a) wegen 'einer oder mehrerer mit Vorsatz 
begangener gerichtlich strafbarer Handlun
gen zu einer mehr als einjährigen Frei
heitsstrafe oder 

b) wegen einer mit Bereicherungsvorsatz be
gangenen gerichtlich strafbaren Handlung." 

54. § 433 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Der Vorstand besteht aus 

a) dem Präsidenten des Hauptverbandes 
sowie den bei den Vizepräsidenten; 

b) den V örsitzenden der fünfSektionsaus
schüsse und ,dem der Gruppe der Dienst
geber angehörenden Stellvertreter des Vor
sitzenden des gemäß Abs., 1 Z. 1erridt
teten Sektionsausschusses und 

c) 15 weiteren, Mitgliedern der Hauptver
sammlung oder Stellvertretern soldter Mit
glieder, von denen zehn der Gruppe der 
'Dienstnehmer und fünf der Gruppe der 
Dienstgeber anzugehören haben. , 

Gehört der Präsident weder als Dienstgeber nodt 
/ als Versicherter einem dem Hauptverband ange

sdtlossenen Versidterungsträger an, so gehören 
dem Vorstand anstelle von 15 16 weitere Mit
glieder der Hauptversammlung oder Stellvertre
ter solcher Mitglieder an, und zwar elf aus der 
Gruppe der Dienstnehmer und fünf aus der 
Gruppe der Dienstgeber. Für jedes der unter 
lit. a und c bezeichneten Mitglieder des Vor
standes ist aus der Mitte der Hauptversammlung, 
für jedes der unter lit.' b bezeichneten Mitglieder 
des Vorstandes ist aus der Mitte der in Betracht 
kommenden Aussdtüsse ein Stellvertreter zu 
wählen; der Stellvertreter hat im Falle der zeit
weiligen Verhinderung des Mitgliedes Sitz und 
Stimme im Vorstand." 

55. a) § 447 a Abs. 1 erster Satz hat zu lauten: 

,;Der beim Hauptverband errichtete Ausgleichs
fonds hat eine ausgeglichene Gebarung bzw. eine 
ausreichende Liquidität der Gebietskrankenkas
sen und der Versicherungsanstalt des österreidti
schen 'Bergbaues als Träger der Krankenversidte
rung zu gewährleisten." 

b) Im § 447 a Abs. 4 erster Satz ist der Aus
druck ,,0'5 v. H." durch den Ausdruck ,,1 v. H." 
zu ersetzen. 

c) Im § 447 a Abs. 5 ist nach dem ersten Satz 
folgender Satz einzufügen: 

"Erreicht diese Rücklage die Höhe von 2'4 v. H. 
der Summe der Beitragseinnahmen der Gebiets
krankenkassen und der Versicherungsanstalt des 

56. a) § 447 c Abs. 1lit. b hat zu lauten: 

"b) um eine unterschiedliche Belastung aus der 
Gewährung von' Sachleistungen, ,von Lei
stungen der erweiterten Heilfürsorge, der 
Krankheitsverhütung' und der Durchfüh
rung von Maßnahmen :z;urFrüherkennung 
von Krankheiten (§§ 132 aund 132b) sowie 
aus dem Betrieb" eigener Gesundheitsein
richtungen ganz oder teilweise auszuglei~ 
chen,". 

b) § 4.47 c Abs. l1it. c hat zu lauten: , 
"c) um eine ungünstige Kassenlageganz oder 

teilweise zu beheben oder"." 

c) Dem § 447 c Abs. 1 ist als lit.d anzufügen: 

"d) um einen Beitrag zur Erwerbung, Erridt-" 
tung oder Erweiterung von Einridttungen 
zur' Früherkennung VOn, Krankheiten 
(§§ 132 a und 132 b), zur Krankheitsver
hütung, zur Krankenbehandlung, Zahn
behandlung, Anstaltspflege und Durchfüh
rungvon Maßnahmen der erweiterten 
Heilfürsorge zu leisten, wenn diese Ein
richtungen zur Erfüllung der Aufgaben der 
Krankenversidterungsträger erforderlidt 
sind." 

57. Nadt § 447 d ist ein § 447 e mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

"Z w eck z u s c h ü s s e aus dem A u s
gleichsfonds 

§ 447 e. (1) Um die Errichtung oder Erweite
rung der im § 447 c Abs. 1 lit. d genannten Ein
richtungen zu erleichtern, sind aus dem Aus
gleichsfonds Zweckzusdtiisse zu leisten. Die Höhe 
der Zweckzusdtüsse beträgt jeweils 25 v. H. des 
notwendigen Aufwandes für die Errichtung 
oder Erweiterung dieser Einridttungen. Darüber 
hinausgehende Zweckzuschüsse können unter Be
dadttnahme auf die Vermögenslage des in Be
tracht kommenden Kranken versicherungsträgers 
gewährt werden. Die Leistung, von Zweckzusdtüs
sen schließt die Gewährung von Zuwendungen 
nadt § 447 c Abs. 1 lit. d nicht aus. 

(2) Zu den Gesamtkosten (Abs. 1) zählen die 
Bau- und Baunebenkosten (ausgenommen Lie
gensdtaftskosten) und die Kosten für das medi
zinische und das nichtmedizinische Mobiliar. 

, (3) Die Zweckzuschüsse sind von den beitrags
pflichtigen 'Krankenversicherungsträgern beim 
Hauptverband zu beantragen. Dem Antrag sind 
alle zur Beurteilung erforderlidten Unterlagen 
anzuschließen. Insbesondere sind vorzulegen: 
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a) Baubescheide, Baubeschreibungen, Baupläne; . sie über solche Angelegenheiten eine dienstliche 
b) eine gegliederte Darstellung der: Gesamt- Mitteilung zu machen nicht verpflichtet sind, 

kosten auf Grund von Kostenvoranschlä- Verschwiegenheit zu beobachten. 
gen oder Rechnungen; (2) Eine Ausnahme von der im Abs. 1 bezeich-

c) Nachweise darüber, daß bei der Ermittlung neten Verpflichtung tritt nur insoweit ein, als 
der Gesamtkosten die "Richtlinien über die ein Bediensteter für einen bestimmten Fall von / 
Vergebung von Leistungen durch Sozial- der Verpflichtung zur Wahrung des Dienst
versicherungsträger und den Hauptver- geheimnisses entbunden wurde . 

. band" eingehalten wurden; (3) Ober die im Abs. 1 bezeichnete Verpflich-
d) Nachweise darüber, daß die in den §§ .23 tung hinaus haben die fachkundi,gen Organe der 

Abs. 6 und 339 geforderten Voraussetzun- Träger der Unfallversicherung (§ 187) über alle 
gen für die Errichturig, Erweiterung bzw. ihnen bei Ausübung ihres Dienstes bekannt
Erneuerung der dort genannten Einrich- gewordenen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, 
tun gen erfüllt sind. insbesondere über _ die ihnen als geheim bezeich-

(4) Der Zweckzuschuß wird in Teilbeträgen neten Betriebseinrichtungen, Betriebsmittel, 
ausgezahlt. Der erste Teilbetrag ist frühestens Arbeitsstoffe, Arbeitsvorgänge oder Arbeitsver
nach Inangriffnahme der Errichtungs- oder Erwei- fahren sowie sonstige Eigentümlichkeiten der Be
terungsarbeiten fällig. Die weiteren Beträge sind triebe Verschwiegenheit zu beobachten. 
nach Maßgabe des Fortschrittes der Errichtungs- (4) Die Bestimmungen des Abs. 3 gelten ent-
oder Erweiterungsarbeiten anzuweisen. sprechend für die gemäß § 42· Abs. 1 mit der Ein

sicht beauftragten Bediensteten. 
(5) Auf die Zweckzuschüsse für Einrichtungen, 

die der Durchführung von Unter~uchungen nach (5) Die im Abs. 1, 3 und 4 bezeichneten Be
den §§ 132 a und 132 b dienen, sind die am Ende diensteten sind an die Verschwi~genheitspflicht 
des Geschäftsjahres ausgewiesenen Mittel der auch im Verhältnis außer Dienst, im Ruhestand 
gesonderten Rücklage (§ 118 a Abs. 2) des antrag- sowie nach Auflösung des Dienstverhältnisses ge
stellenden Krankenversicherungsträgers anzurech- bunden." 
nen. Für die Anrechnung sind die Mittel jenes 
Geschäftsjahres maßgebend, das der Auszahlung 
des Teilbetrages vorangeht. 

(6) Die sich aus der Anwendung des Abs. 1 
für ein Geschäftsjahr ergebenden Zweckzuschüsse 
dürfen zusammen höchstens 60 v. H. der am 
Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres frei 
verfügbaren Mittel des Ausgleichsfonds betragen. 
Wird diese Grenze überschritten, so sind die 
Zweckzuschüsse innerhalb des Höchstausmaßes 
verhältnismäßig zu kürzen. 

(7) Nach Vollendung des Vorhabens ist ohne 
Verzug, längstens jedoch ein Jahr nach Erteilung 
der Benützungsbewilligung, eine Endabrechnung 
über die Gesamtkosten vorzulegen. 

59. § 474 Abs. 1 zweiter Satz hat zu lauten: 
"Die Bestimmungen des § 51 Abs. 1 Z. 1 sind 
auf die im ersten Satz genannten Versicherten, 
soweit es sich um Personen handelt, die im Er
krankungsfall Anspruch auf Weiterzahlung ihrer 
Dienstbezüge durch mindestens sechs Wochen 
haben, mit der Maßgabe anzuwenden, daß der 
Beitragssatz 57 v. H. beträgt; für alle übrigen 
im ersten Satz genannten Versicherten gilt der 
im § 51 Abs. 1 Z. 1 lit. b bzw. c bezeichnete 
Beitragssatz." . 

60. Im § 479 d Abs. 2 ist der Ausdruck ,,§ 51 
Abs. 1 Z. 1 lit. b" durch den Ausdruck ,,§ 51 
Abs. 1 Z. 1 lit. a" zu ersetzen. 

(8) Die Bestimmungen des § 447 c Abs. 4 gelten 61. a) Im § 522 Abs. 3-Z. 1 lit. b ist der Aus-
.entsprechend." druck ,,§§ 97 bis 101," durch den Ausdruck 

,,§§ 86 Abs. 4, 97 bis 101," zu ersetzen. 

58. Nach § 460 ist ein § 460 a mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

. "V e r sc h wie gen h ei t s p f I ich t der 
Bediensteten 

§ 460 a. (1) Die Bediensteten haben über alle 
ihnen in Ausübung des Dienstes oder mit Be
ziehung auf ihre Stellung bekanntgewordenen 
Angelegenheiten, die im Interesse des Versiche
rungsträgers oder der Versicherten, ihrer Ange
hörigen oder Dienstgeber 'Geheimhaltung erfor
dern oder ihnen ausdrücklich als vertraulich 
;bezeichnet worden sind, gege~ jedermann, dem 

b) § 522 Abs. 3 Z. 3 hat zu lauten: 
,,3. im Bereich der Unfallversicherung die Be

stimmungen der §§ 180, 183, 184, 189 bis 191, 
193 bis 202, 207 Abs. 2, 211, 215 Abs. 2, 215 a, 
218 Abs. 1 zweiter Satz, 252;". 

Artikel II 

Obergangsbestämmungen 

(1) Personen, die am 31. Dezember 1974 nach 
den in diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften 
pflichtversichert waren, nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes aber nicht mehr pflichtver-
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sichert wären, bleiben pflichtversichert, solange 
die Erwerbstätigkeit, welche die Pflichtversiche
rung nach den bisherigen Vorschriften begründet 
hat, weiter ausgeübt wird. Im übrigen sind die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes auf eine 
solche Pflichtversicherung anzuwenden, jedoch 
kann der Versicherte bis 30. Juni 1975 bei dem 
für die Einhebung der Beiträge in Betracht kom
menden Versicherungsträger den Antrag stellen, 
aus der Pflichtversicherung ausgeschieden zu wer
den; einem solchen Antrag hat der Versiche
rungsträger mit Wirkung von dem aUf den An
trag folgenden Monatserstert stattzugeben. 

(2) Für rückständige Beiträge aus Beitragszeit
räumen, die vor dem Beginn des Beitragszeit
raumes Jänner 1975 liegen, sind die Verzugs
zinsen, soweit sie nicht bereits vorgeschrieben 
sind, in entsprechender Anwendung des § 59 
des Allgemeinen. Sozialversicherungsgesetzes in 
der Fassung des Art. I Z. 14 zu berechnen. 

(3) § 258 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z. 46 
ist auf Antrag auch in Fällen anzuwenden, in 
denen der Antrag auf Zuerkennung einer Wit
wen pension wegen Zutreffens der Tatbestände 
des §258 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes vor dem 1. Jänner 1975 rechts
kräftig abgelehnt worden ist.· Entsteht bei der 
Anwendung des § 258 Abs. 2 des Allgemeinen 
Sozial versicherungs gesetzes_ in der Fassung des 
Art. I Z. 46 ein Anspruch auf Witwenpension, 
so gebührt diese, wenn der Antrag bis 31. De
zember 1975 gestellt wird, ab 1. Jänner 1975; 
wird der Antrag später gestellt, gebührt die 
~itwenpension ab dem auf die AntragsteIlung 
folgenden Monatsersten. 

(4) Die Bestimmungen des Art. I Z. 48 sind 
hinsichtlich der Bemessung der Ausgleichszulage 
auf Pensionsansprüche, die am 31. Dezember 1974 
bereits zuerkannt sind, nur auf Antrag anzuwen
den. In den Fällen, in denen der Antrag bis 
31. Dezember 1975 gestellt wird, gebührt die 

_ Leistung bzw. die Erhöhung der Leistung ab 
1. Jänner 1975, sonst ab dem auf die AntragsteI
lung folgenden Monatsersten. 

(5) Die auf Grund der Bestimmungen des 
Art. I Z. 49 gebührende Ausgleichszulage ist 
von Amts wegen festzustellen. 

(6) Anträge auf Gewährung von Zweckzuschüs
sen für die Errichtung und Erweiterung von im 
§ 447 c Abs. 1 1it. d des Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z. 56 
lit. c genannten Einrichtungen, für welche der 
Hauptverband der österreichischen Sozialver
sicherungsträger in den Jahren 1973. und 1974 
die Zustimmung gemäß § 31 Abs. 6 des Allge
meinen Sozialversicherungsgesetzes erteilt hai, 

-können bis zum 30. Juni 1975 gestellt werden. 

ArtikelIlI 

Schluß bestimmungen 

(1) Art. II Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 
6. März 1974, BGBl. Nr. 178, mit dem das 
Mutterschutzgesetz geändert wird, wird aufge
hoben. 

(2) Art. VI des Entgeltfortzahlungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 399/1974, wird aufgehoben. 

(3) Versicherte, die in der Zeit vor dem 1. Juni 
1969 im Betrieb ihres Ehegatten beschäftigt, aber 
nicht pflichtversichert waren, können, wenn sie 
bei früherem Wirksamkeitsbe~inn der am 1. Juni 
1969 in Geltung gestandenen Vorschriften in die
ser Beschäftigung versicherungspflichtig gewesen 
wären, auf Antrag für diese Beschäftigungszeiten, 
soweit sie nach dem 31. Dezember 1955 liegen, 
durch Nachentnichtung von Beiträgen Beitrags
zeiten der Pflichtversicherung in der Pensions
versicherung erwerben. Die Nachentrichtung von 
Beiträgen ist nur für das Gesamtausmaß solcher 
Zeiten zulässig, für die bei der Bemessung der 
Einkommensteuer für den Ehegatten nach den 
jeweils in Geltung gestandenen einkommensteuer
rechtlichen Vorschriften ein Absetzungsbetrag für 
die Mittätigkeit eines Ehegatten im Betrieb des 
anderen na,chweislich anerkannt war. 

(4) Der Antrag ist bis 31. Dezember 1975 zu 
stellen. Zur Entscheidung über den Antrag ist 
jener Träger der Pensionsversicherung bzw~ des
sen Rechtsnachfolger zuständig, der zur Durch
führung des Zweiges der Pensionsversicherung, 
dem der (die) Versicherte auf Grund seiner 
(ihrer) Beschäftigung bei früherem Wirksamkeits
beginn der am 1. Juni 1969 in Geltung gestan
denen Vorschriften versicherungszugehörig ge
wesen wäre, zuständig ist. 

(5) Als Beitragsgrundlage für die Bemessung 
der Beiträge und für die Leistungen der Pen
sionsvetsicherung gilt der Betrag, der für Pflicht
versicherte, die kein Entgelt erhalten, im Zeit
punkt der Bewilligung- der Nachentrichtung als 
Arbeitsverdienst festgesetzt ist. 

(6) Die Nachentrichtung hat in einem Betrag 
im Jahre 1975 zu erfolgen. Wenn dem Antrag
steller (der Antragstellerin) diese Zahlung nach 
seiner (ihrer) wirtschaftlichen Lage nicht 'zuge
mutet werden kann, hat der Versicherungsträger 
Teilzahlungen, und zwar: höchstens 24 aufein
and~rfolgende Monatsraten, beginnend mit dem 
der AntragsteIlung folgenden Kalendermonat, zu 
bewilligen .. 

Artikel IV 

Wirksamkeitsbeginn 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im fol
genden nichts anderes bestimmt wird, mit 1. Jän
ner 1975 in Kraft. 
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(2) Es treten in Kraft: 

a) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1974 die 
Bestimmungen des Art. I Z. 51, 55 lit. b 
und 57; 

'b) rückwirkend mit dem 1. September 1974 
die Bestimmungen des Art. I. Z. 13 lit. a, 
21,45, 47, 59 und 60; 

c) mit' dem Beginn des, Beitragszeitraumes 
Jänner 1975 die Bestimmungen des Art. I 
Z. 10 bis 14. 

Artikel V 
Vollziehung 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
betraut: ' 

a) hinsichtlich der Bestimmungen des § 36 
, Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes in, der Fassung des Art. I Z. 9 der 
Bundesminister für soziale Verwaltung im 
Einvernehmen mit d~m Bundesminister für 
Inneres; 

b) hinsichtLich aller übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für soziale Verwaltung. 

Erlä~terungen 

sonen im Fal1~ ihrer Arbeitslosigkeit ist durch 
das Sonderunterstützungsgesetz, BGBL Nr. 642/ 
1973; ersetzt worden, § 2 Abs. 2 Z. 10 war 
daher entsprechend zu ändern. . 

, l)e~ vorliegende Entwurf einer 31. Novelle 
zum 'Allgemeinen So~ialversicherungsgesetz ent
,hält neben form;J.lenAnpassungen an das Fort
,schreiten der Rechtsentwicklung "in, anderen 
Bereichen 'des' Verwaltungsrechtes und der 
Bereinigung verschiedener im Zuge der prakti- Zu Art. I Z. 2 und Art. II Abs. 1 (§ 3 Abs. 2 
schen ,Handhabung des Allgemeinen Sozialver- lit. a): 
-si~erungsgesetzes inzwisch~n aufgetretenen Un- Nach der derzeitigen Rechtslage gelten als im 
:stinimigkeiteri nur solche Änderungen, deren Inland beschäftigt' auch die Dienstnehmer, die 
'Wirksamwerden a!p.l. Jäi:llier 1975 unumgäng- der, Besatzung eines die ,österreichische Flagge 
'lieh notwendig ist, wie insbesondere die N eu- führenden Seeschiffes angehören. Die überwie
fes~setzung der Ausgreichszulagenrichtsätze und gende Mehrzahl der Besatzungen von den die 
die Regelungen im Zusammenh~ng mit dem österreich ische Flagge führenden Seeschiffen sind 
Inkrafttretendes Strafgesetzbuches und des Ausländer, die zwar auf dem Schiff, 'auf 'dem 
Zivildienstgesetzes. Dies aus der Erwägung, daß sie beschäftigt sind, wohnen, jedoch darüber 
'das Arbeitsprogramm des NatiOnalrates in der hinaus noch einen Wohnsitz im Ausland haben:. 
Zeit bis zum Jahresende' bereits derart umfange' 

, ,reich ist, daß eine zusätzliche Erweiterung mit _ In der' Praxis führt die Einbeziehung dieser 
Ausländerin "den Schutz der österreichischen .l11eritorisch bedeutsamen Materien, nur im unum-

.gäl1glichnotwendigen Ausmaß vorgenommen Sozialversicherung zu erheblichen administrativen 
,werden 'sollte; Dies bedeutet aber nicht, daß die Schwierigkeiten und zu Schwierigkeiten im 
im Bereich der Sozialversicherung bestehenden zwischenstaatlichen ' Sozialversicherungsrecht: ,In 
, Hinkunft sollen daher nur die Dienstnehmer der Vorhaben einer Fortentwicklung dieses. Rechts-
bereiches da.mit über Gebühr aufgeschoben wer- Besatzung eines die österreichische Flaggeführen
den sollen. Vielmehr sollen diese Vorhaben, zu den Seeschiffes als im Iriland besChäftigt gelten, 
denen insbesondere Maßnahmen im Bereich des die österreichische Staatsbürger sind. 
'Hilflosenzuschusses, eine umfassende Neurege~ 
'lung der Rehabilitation sowie eine Neuregelung 
'der' Wanderversicherung zählen, einer weiteren 
Novelle vorbehalten bleiben:, die noch in der 

"laufenden Legislaturperiode des , Nationalrates 
'Zur' Begutachtung ausgesendet und dem Parla
ment zur Beschlußfassung vorgelegt werden soll. 

Zu den einzelnen Bestimmungen wird folgen
des bemerkt:, 
~u Art. rz; 1 (§ 2 Abs. 2 Z. 10): 
- Das ~undesgesetzyom 10. März 1967, BGBL 
Nr;, 117, über die Gewährung eirierSonderun:ter:
stützung an im Kohlenbergbau beschäftigte Per:' 

Zu Art. I Z. 3'Ht. a (§ 8 Abs; 1 Z. 3 lit. b): 

Wie die ErfahruIlg zeigt, haben nicht nur die 
bisher im § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. b ASVG genannten 
Personen eine besonders enge, nicht dienst
nehmerähnliche Beziehung zum landwirtschaft
lichen Betrieb, in dem sie tätig werden, sondern 
auch die Schwiegereltern des Betriebsinhabers. Es 
erscheint daher angebracht, einer diesbezüglichen 
Anregung folgend, auch' sie in den: Kreis" der 
Familienangehörigen einzubeziehen;' die' gemäß 
§ 8 Abs. 1 Z. 3 lit. b A$VG vom, Schutz der 
Unfallversicherung erfaßt sind; zumal auch die 
Schwiegerkinder diesem Kreis 'beteitsangehören. 
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Zu Art. IZ. 3 lit~ b,6, 9, 10, 13 lit. b,27 lit. b, 
28, 30, 39 und 44 (§§ 8 Abs. 1 Z. 4 lit. cl, 
17 Abs. 4, 36 Abs. 1 Z. 4 und 5, 44 Abs. 6 
lit a, 52 Abs. 2, 122 Abs. 2 Z. 2, 123 Abs. 4 
Z; 1, 138 Abs •. 2, 227 'z. 7 und 8 und 252 
.Abs. 2 Z. 1): . 

Das vom Nationalrat am 6. 3. 1974 beschlos
sene Zivildienstgesetz. BGBl. Nr, 187/1974, tritt 
am l.Jänner 1975 in Kraft. § 33 dieses Gesetzes 
bestimmt, daß die Zivildienstleistenden und ihre 
Angehörigen nach Maßgabe des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes kranken- und unfall
versichert sind. In den Erläuterungen der Regie
rungsvorlage (603 der Beilagen) wird zu dieser 
Bestimmung folgendes ausgeführt: Den' Zivil
die~stleistenden und ihreI\ Angehörigen soll die 
gleIche Kränken- und Unfallfürsorge zuteil wer
den wie den Wehrdienstleistenden und ihren 
versorgungsanspruchsberech tigten. Angehörigen. 

Um dies zu gewährleisten, muß jedoch aus 
sach~ichen Erwägungen. ein anderer Weg be
schntten werden. So werden z. B. die Wehr
pflichtigen bei Erkrankung grundsätzlich 'im Rah
men des Bundesheeres betreut. Eine solche Rege
lUllg wäre für den Zivildienst unökonomisch. 
HinsiciItlich des ~ sozialversicherungsrechtlichen 
~chutzes der den Präsenzdienst leistenden Wehr
pflichtigen besteht . ein . eigenes Bundesgesetz 
(BGBL Nr. 153(1956). Das erwähnte Bundes
gesetz wurde durch Art. IX Abs. 2 der 29. No
velle zum Allgemeine~ Sozialversicherungsgesetz, 
BGBLNr. 31/1973 mit.i. Jänner.1973 aufge
hoben. Sein Inhalt wurde i.n die einzelnen Sozial
versicherungsgesetze übernommen. Der Unhll
schutz für Wehrpflicl,J.tige ist im wesentlichen 
im Heeresversorgungsgesetz geregelt. 

Als 'zweckmäßigste Lösung schien,' die Zivil
dieu'stIeistenden und· ihre versorgungsarispruchs
berechtigten Angehörligen in die Kranken- und 
Unfallversicherung naCh dem Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetz einzubeziehen. Auf diese 
legistisch verhältnismäßig einfache Art wird in 
klarer und verständlicher Form gewährleistet, 
daß den Zivildienstleistenden und. ihren Ange
hörigen ein Kranken- und Unfallschutz geboten 
wird, der effektiv der entsprechenden Sicherung 
der Wehrpflichtigen vergleichbar ist. . 

.' Die K~anken- unq Unfallversicherung der 
Zivildienstleistenden nach. dein Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz . hat überdies . den Vor
teil, daß sie für- die Pensiönsversichening eine 
Sonderregelung . weitgehend entbehrlich macht, 
ausgenommen für Personen, die nach . dem Pen
sionsgesetz, dem .. Gewerblichen . Selbständigen
Pensi()nsversicher:ungsge~etz und dem Bauern
Pellsionsversicherungsgese~z . .' pen~~onsberechtigt 
sind. ' 

§ 33 ist nicht unmittelbar vollziehbar; viel
mehr nimmt die Bundesregierung in Aussicht, 
zu gegebener Zeit dem Nationalrat eine ent
sprechende Novellierung des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes und auch, des Pensions
gesetzes, des Gewerblichen Selbständigen-Pen
sionsversicherungsgese,tzes und des Bauern-Pen
sionsvenicherungsgesetzes votZiuschlagen. 

Nach Maßgabe der oben angeführten Grund
sätze soll nunmehr die Einbeziehung der Zivil
dienstleistenden in die Kranken~ und Unfall
versicherung nach dem Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetz vorgenommen werden (§ 8 
Abs. 1 Z. 4 lit. d). 

Zu den einzelnen Bestimmungen wird noch 
folgendes bemerkt: . 

Gemäß § 36 Abs .. 1 Z. 5 ASVG soll als melde
pflichtige' Stelle für Zivildienstleistende das Bun
desministerium für Inneres vorgesehen werden. 
Dem. Bundesministerium für .. Inneres wird es 
daher obliegen, die Meldungen zur Sozialversiche
rung.· dem zuständigen Krankenversicherungs
träger zu erstatten. Eine ausdrückliche Regelung 
der 'saChlicheri Zuständigkeit für Zivildienstlei
stende erscheint im Hinblick auf die General~ 
klausel des § 26 Abs. 1 Z. J ASVG nicht erfor
derlich. Die örtliche Zuständigkeit für· Zivi.!-. 
dienstleistende richtet sich' gemäß§ -30 Abs .. 3 
ASVG nach dem Wohnsitz des Pflichtversicherten. 

§ ,44' Abs. 6 lit. a ASVG sieht vor, daß als 
Beitragsgrundlage ebenso wie für die nach § 4 
Abs.1 Z. S ASVG 'versicherten Personen 
(R.ehabilitanden) ein fiktiver' täglicher Arbeits
verdienst von 192 S. (im Kalenderjahr 1974) zu
grunde gelegt wird;' Dieser Betrag wird der Auf~ 
!Vertung mit der jeweiligen R,ichtzahl rinter'
liegen. Bei der Festsetzung . des fiktiven täglichen 
Arbeitsverdienstes wurde davon ausgegangen, 
daß es sich bei den Zivild]enstpflichtig,en voraus
sichtlich umungünscige IRlsken handeln wird. 
In .den melste~ Fällen werden nämlich die betref
fenden per~onenkeine. dem Zivildienst adäquate 
Ausbildung genossen haben, was zweifellos bei 
gefahrvollen Titigkeiten, wie in der Wildbach
u~d Lawinenverbauung;bei der Regulierung ,Von 
Gewässern und dgl., eine erhöhte Anfälligkeit 
für Erkrankungen, aber auch für Arbeitsunfälle 
~efürchten läßt. Durch die Beitragsleistung, die 
gemäß' § 52 Abs. 2 ASVGzur Gänze vom Bund 
zu. entrichten sein wird, soll eine entsprechende 
Vorsorge, insbesondere in der Unfallversicherung, 
sichergestellt werden. tri der Krankenversicherung 
soll der Beitragssatz 7'5 v. H., in der Unfall
versicherung 2 v:. H. betragen. 

Entsprechend d~m' Grundsatz "der Gleich
behandlung des Zivildienstes -mit dem Präsenz
di~nst. im ,S~zialv.ersicher~ngsrecht soll sich die 
dreiwöchige Schutzfrist des§ 12iAbs,2 Z.,2 
ASVG u~ 4iep~uerdes ZivildiensteS veriängerri'. , "_." - ....... " -, 
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Im § 123 Abs. 4 Z. 1 sowie im § 252 Abs. 2 
Z. 1 ASVG soll dem erwähnten Grundsatz ent
sprechend bestimmt werden, daß die Leistung 
des Zivildienstes in gleicher Weise wie die Er
füllung der Wehrpflicht eine Verlängerung der 
Angehörigeneigenschaft bzw. der Kindeseigen
schaft bewirkt. 

Durch die Anfügung einer neuen lit. g im § 138 
Abs. 2 ASVG soll ausdrücklich normiert werden, 
daß d're ZiviJdienstleistenden vom Anspruch auf 
Krankengeld ausgenommen sind. 

Zeiten der Leistung des ordentlichen oder 
außerordentlichen Zivildienstes sollen ebenso wie 
Zeiten des Präsenzdienstes als Ersatzzeiten an
erkannt werden. Diesem Ziel dient die Ergänzung 
des § 227 Z. 7 und 8 ASVG. 

ein Zuschlag zur Grundsteuer für Zwecke der 
Unfallvenicherung eingehoben wurde, war den 
Besitzern, da dieser Zuschlag zugleich mit der 
Grundsteuer und nicht als eigener Beitrag vor
geschrieben wurde, nicht so sehr bewußt. Jedoch 
läßt es der Umstand, daß durch die Beitrags
neuregelung ein Personenkreis für die Beitrags
pflicht zur l~ndwirtschaftlichen Unfallversiche
rung erfaßtwird, der mit der Landwirtschaft 
oft überhaupt .keine Beziehung mehr hat, zweck
mäßig erscheinen, den Begriff des Betriebes, der 
in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung 
geschützt werden soll, nach uilten hin abzugren
zen, und zwar mit einer Grenze, unter der im 
landläufigen Sinn nicht mehr von einern land
wirtschaftlichen Betrieb gesprochen werden kann. 
Als jene Grenze bietet sich der Einheitswert
betrag von 2000 S an, unter dem nach § 25 Z. 1 

Zu Art. I Z. 3 lit .. e und 16 (§ 8 Abs. 4 und 5 des Bewertungsgesetzes eine Bewertung durch die-
und § 72): ~ Finanzbehörden nicht erfolgt. Führer von Be-

Nach der geltenden Rechtslage (§ 8 Abs. 1 trieben mit einern unter dieser Grenze liegenden 
Z. 3 Ht. b ASVG) sind alle selbständig Erwerbs- Einheitswert sollen nur dann der Versicherungs
tätigen, die einen land(forst)wirtschaftlichen Be- pflicht unterliegen, wenn sie aus dem Ertrag des 
trucb auf eigene Rechnung und Gefahr führen, Betriebes überwiegend ihren Lebensunterhalt be
in der Unfallversicherung teilversichert. Hinsicht- streiten. Durch eine ergänzende Regelung wird 
lich des Begriffes "land- und forstwirtschaftlicher in Anlehnung an § 12 B-PVG klargestellt, wie 
Betrieb" enthält zwar § 27 ASVG emen Hinweis der Einheitswert bei Yerpachtung oder Zupach
auf das Landarbeitsgesetz, BGBl. Nr. 140/1948, turtg vOn land(forst)wirtschaftlichen Flächen zu 
doch findet sich dort ledigLich eine Umschreibung ermitteln ist. Darüber hinaus wird, um die Be
hinsichtlich der Art, nicht aber hinsichtlich der lastu'ng für die im Unfalhchutz verbleiben-den, 
Größe des Betriebes. Dies hat nach der Recht- . etwas größeren Betriebe zu mildern, die Ver
sprechung des Verwaltungsgerichtshofes und des sicherungsklasse I (Einheitswert bis 35.000 S) noch 
Oberlandesgerichtes Wien dazu geführt, daß jede unterteilt in eine Versicherungsklasse Ia (Ein
land(forst)wirtschaftliche Fläche ohne Rücksicht heitswert bis 15.000 S) mit einem ermäßigten 
auf ihre Größe als land(forst)wirtschaftlicher Be- Beitrag von 8 S monatlich, sodaß für _ diese Be
trieb zu betrachten ist, wqbei es unerheblich triebe die jährliche Belastung mit dem Betriebs
ist, ob aus dieser Fläche überhaupt ein nennens- beitrag VOn derzeit 204 Sauf 96 S sinkt. 
wertel' Ertrag erwirtschaftet werden kann bzw. 
wird. Während nach der früheren Rechtslage 
die Frage des Vorliegens eines landwirtschaft
lichen Betriebes erst im Leistungsfall aktuell 
wurde, wenn zu prüfen war, ob ein eingetretener 
Unfall aus der Unfallversicherung zu entschä
digen war, hat diese Frage seit der Neuregelung 
der Beiträge in der Unfallversicherung der Bau
ern durch die 29. Novelle zum Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz auch bereits im Bei.
tragsrecht Bedeutung, da die Sozial versicherungs
anstalt der Bauern verpfLichtet ist, von allen 
nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit~ b ASVG versicherten 
Betriebsführern den sogenannten Betriebsbeitrag 
einzuheben (§ 7i Abs. 2 ASVG). Dadurch erhiel
ten zahlreiche Besitzer kleiner und kleinster 
Grundstücke, Schrebergärten, Bauplätze usw., die 
oft nicht einmal regelmäßig bewirtschaftet wur
den, Beitragsvorschreibungen, durch die sie, da 
diese Grundstücke in Versicherungsklasse I (Ein
heitswert bis 35.000 S) einzureihen sind, zur 
Zahlung eines Unfallversicherungsbeitrages von 
17 S monatlich verpflichtet wurden. Die Tat
sache; daß von den Grundstücken auch früher 

Bei dieser Gelegenheit soll aber auch ein Pro
blem bereinigt werden, das sich in verschiedenen 
Teilen österreichs im Hinblick auf die dort 
bestehenden Besitzstrukturen ergibt. Oft sind 
nämlich an einem Grundstück zahlreiche Mit
eigentümer beteiligt, die dieses Grundstück recht
lich gemeinsam bewirtschaften. Das gleiche gilt, 
wenn ein Betrieb nicht von Miteigentümern, 
sondern von Pächtern oder Fruchtnießungs
berechtigten auf gemeinsame Rechnung und Ge
fahr geführt wird. Um zu vermeiden, daß jede 
dieser Personen mit dem Betriebsbeitrag be
lastet wird, wird die derzeit schon für Ehegatten 
vorgesehene Regelung, daß der Betriebsbeitrag 
bei gemeinsamer Bewirtschaftung n.ur von einer 
Person zu leisten ist, auf die genannten Fälle 
ausgedehnt. Es wird also unabhängig von der 
Zahl der Beteiligten jeweils nur ein Betriebs
beitrag zu entrichten sein. 

Für die Einreihung in die Versicherungsklassen 
gilt auf Grund von § 72 Abs. 2 erster Halbsatz 
ohne Einschränkung § 12 B-PVG. Im § 12 Abs. 5 
lit. bund e zweiter Halbsatz B-PVG ist jedoch 
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bei Miteigentümern bzw.bei anteilsmäßiger 
Pachtung eine Teilung ,des Einheitswertes vorge-

. sehen. Die Anwendung dieser Bestimmungen 
widerspräche aber dem Grundgedanken, die 
Höhe des Betriebsbeitrages allein vom Einheits
wert des Betriebes und nicht von der Zahl der 
Beteiligten bestimmen zu lassen. In der nunmehr 
geänderten Fassung wird daher die Anwendung 
von § 12 Abs. 5 lit. bund e zweiter Halbsatz 
B-PVG ausdrücklich ausgeschlossen. 

Da schließlich die im § 72 Abs. 2 ASVG durch 
den Hinweis auf § 12 B-PVG vorgesehene Be
stimmung der Versicherungsklasse an Hand eines 
"fiktiven Beitrages" bei den Jagd- oder Fischerei
pächtern nur schwer möglich oder praktisch aus
geschlossen wäre, ist durch eine Ergänzung im 
§ 72 Abs. 7. ASVG für diese Personen die Fest
setzung einer kalendertäglichen Beitragsgrundlage 
durch die Satzung des Versicherungsträgers in 
Aussicht genommen. 

Im § 8 ASVG wurde als neu angefügter Abs. 5 
eine dem § 2 Abs. 4 B-PVG entsprechende Be
stimmung über die Pflic4tversicherung der 
Familienangehörigen für die Dauer des Verlassen
schaftsverfahrens aufgenommen, zumal § 72 
Abs. 3 ASVG einen Hinweis auf § 20 Abs. 2 
B~KVG enthält, der unter anderem die Beitrags
verpflichtung in Verlassenschaftsverfahren regelt. 

Zu Art. I Z. 4 (§ 11 Abs. 3 lit. cl: 
. Im Zusammenhang mit der Regierungsvorlage 

einer Epidemiegesetznovelle 1974 (1205 der Bei
lagen) ist eine Ergänzung des § 11 Abs. 3 lit. c 
ASVG erforderlich geworden. Während nach den 
bisherigen Bestimmungen des Epidemiegesetzes 
ein Anspruch auf Vergütung des Verdienstent
ganges nur für Absonderungsmaßnahmen auf 
{;rund der §§ 7 und 17 des Epidemiegesetzes 
oder wegen einer Betriebsbeschränkung oder 
Schließung gewerblicher Unternehmungen nach 
§ 20 sowie wegen d!!r Räumung von Wohnungen 
nach § 22 des Epidemiegesetzes zulässig war, wird 
nach § 32 des Epidemiegesetzes in der Fassung 
der Novelle auch bei Uhtersagung der Abgabe 
Von Lebensmitteln gemäß § 11 leg. cit. und Ver
hängung von· Verkehrsbeschränkungen für die 
Bewohner bestimmter Ortschaften gemäß § 24 
leg. cit. ein Anspruch auf Vergütung begründet, 
wenn und soweit dadurch ein Verdienstentgang 
entstanden ist. Aus diesem Grund sollen nunmehr 
- damit die Pflichtversicherung in allen nach 
§ 32 Abs. 1 Z. 1 bis 7 Epidemiegesetz in Betracht 
kommenden Fällen aufrechterhalten wird - auch 
die §§ 11 und 24 des Epidemiegesetzes im § 11 
Abs. 3 lit. c ASVG zitiert werden. 

Zu Art. I Z. '7 (§ 18 Abs. 1 Z.5 und Abs. 6 lit. cl: 
Das Bundesministerium für Wissenschaft und 

Forschung hat darauf hingewiesen, daß sich bei 
der Vollziehung des § 18 Abs. 1 Z. 5 ASVGJm 
Zusammenhang mit § 18 Abs. 6 lit. c ASVG 

Härten ergeben haben. Diese entstehen daraus, 
daß Studierende nach Durchführung der im 
Studienplan vorgesehenen Inskriptionen keine 
weiteren Lehrveranstaltungen mehr belegen und 
das im §. 18 Abs. 6 lit. c ASVG vorgesehene 
Ende der Selbstversicherung (mit Ablauf des 
dri.tten Kalendermonates nach dem Ende des 
Studienjahres, in dem der Hörer letztmalig ins
kribiert war) in der Regel nicht ausreicht, um 
Diplomarbeiten und Dissertationen fertig zu 
stellen oder Diplomprüfungen und Rigorosen 
aInulegen. Um diese Härten künftig auszu
schließen, soll der Kreis der zum Beitritt berech
tigten Studenten auf die im (von den aka
demischen Stellen bestätigten) Prüfungsstadium 
Befindlichen erweitert werden. 

Zu Art. I Z. 8 (§ 31): 

Die dienstrechtliche Einreihung der Sozialver
sicherungsbediensteten hat im Rahmen der von 
den Verwaltungskörpern der Versicherungsträger 
gemäß de~ Richtlinien des Hauptverbandes . der 
österreichischen Sozialversicherungsträger aufzu
stellenden Dienstpostenpläne zu erfolgen. Bei der 
Erstellung dieser .Dienstpostenpläne haben die 
Versicherungsträger im Sinne des § 460 Abs. 1 
ASVG nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, 
WirtSchaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu ver
fahren. Um auf diesem Gebiet eine btindesein
hei tliche Vorgangsweise sicherzustellen, die so
wohl im Interesse einer ökonomischen Verwal
tung als auch im Interesse der Sozialversiche
rungsbediensteten selbst liegt, soll die Wirksam
keit der Beschlüsse der Verwaltungskörper der 
Versicherungsträger über die Erstellung von 
Dienstpostenplänen, soweit sich diese auf Dienst
posten der Gehaltsgruppen Fund G der DO. A 
beziehen, von der Zustimmung der Selbstver
waltung im Hauptverband abhängig sein. 

Zu Art. I Z. 11 lit. abis d (§ 49 Abs. 3 Z. 11, 16, 
18 und 21): 

Im Interesse der Vereinheitlichung der Bestim
mungen des Sozialversicherungsrechtes und des 
Lohnsteuerrechtes sollen im Zuge der Knde
rungen des § 3 Z. 16, 18, 20 und 28 EStG 1972 
durch die Einkommensteuergesetznovelle 1974, 
BGBl. Nr. 469, auch die entsprechenden Bestim
mungen im § 49 Abs. 3 ASVG in gleicher Weise 
und init dem gleichen Wirksamkeitsbeginnge
ändert werden. 

Zu Art. I Z. 11 lit. e, 12, 13 lit. a, 31 lit. b, 59 und 
60 und Art. III Abs. 2 (§§ 49 Abs. 3 Z. 22, 
51 Abs. 1 Z. 1, 52 Abs. 1, 143 Abs. 5,lit. a und b, 
474 Abs. 1 und 479 d Abs. 2): 

Im Interesse der besseren übersichtlichkeit 
sowie zur Vermeidung .vOn leges fugitivae im 
Bereich des Sozialversicherungsrechtes sollen jene 
Bestimmungen des Entgeltfortzahlungsgesetzes, . 
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BGBL Nr. 399/1974, die eine Änderung des All~ 
gemeinen Sozialversicherungsges'etzes beinhalten 
(Art. VI des EFZG) , in die vorliegende Novelle 
eingearbeitet werden. Gleichzeitig wird Art. VI 
des EFZG aufgehoben. Eine meritorische 
Änderung der Rechtslage tritt hiedurch nicht 
em. 

Außerdem werden zur Vermeidung von Zwei
feln, die sich durch die im §51 Abs. 1 Z. 1 ein
getretene Änderung in der' Aufzählung der Bei
tragssätze für die Krankenversicherung ergeben 
könnten, 'die entsprechenden Zitierungen in den 
§§ 52, 474 Abs.1 und 479 d Abs. 2 angepaßt. 

Zu Art. I Z. 14 und 15 und Art. 11 Abs. 2 
(§§ 59 und 63): 

Die Anhebung des Eckzinssatzes für täglich 
fällige Spareinlagen ab 1. Juli 1974 hat eine ent
sprechende Erhöhung der Kosten für Bankkredite 
zur Folge. Dies verstärkt im ,Falle der Beibehal
'tung des" derzeitigen sozialversicherungsrecht
lichenVerzugszinsensatzes den Anreiz für die 
Beitragsschuldner, sich durch verspätete Entrich
'tung der Sozialversicherungsbeiträge zu billigeren 
Bedingungen 'kurzfristig Geldmittel zu ver
schaffen, als dies durch Aufnahme eines Bank
kredites möglidJ. wäre. Uni diesbezüglich Miß
bräuche hintanzuhalten, soll der Verzugszinsen
satz von derzeit 7'5 v; H.auf S'5 v. H. erhöht 
werden. Er wird damit immer noch unter den 
für derartige kurzfristigeK~edite üblichen Bank
zins~n ,liegen. Für jene Fälle, In denen es sich 
latsächlich um einen nur' kurzfristigen Zahlungs
verzug eines Beiüagsschuldners hatidelt, der sonst 
regelmäßig seine Beitragspflicht erfüllt, sieht' § 59 
Abs. 2 ASVG schon derzeit die Möglichkeit der 
Nachsich t der Verzugszinsen vor. 

- Dementsprechend ist auch der an den Veriugs
zinsensatz des § 59 ASVG gekoppelte Verzugs
zinsensatzdes § 63 Abs, 2 ASVG, der bei Ver
zögerung in der Abfuhr der von den Kranken
versicherungsträgern 'eingehobenen Beiträge an
zurechnen ist, entsprechend anzuheben. 

~u Art. I Z. 17 (§ 77 Abs~ 5): 

Pie im Rahmen der 30. Novelle zum Allge
l11einen Sozialversicherungsgesetz vorgesehene 
'Regelung eröffnet den Ländernurid Gemeinden 
die Möglichkeit, durch Abschluß einer freiwilli
gen Höherversicherung den Unfallversicherungs
schutz der Mitglieder der Freiwilligen Feuerweh
ren zu verbessern. Die Beitragshöhe beträgt für 
jeden Versicherten 16 S im KalenderjahcDieser 
Betrag sollte, jährlich mit dem Anpassungsfaktor 
aufgewertet werden, und zwar erstmalig ab 
1. Jänner 1975. Bis ein' Überblick über das Aus
maß der tatsächlichen Inanspruchnahme dieser 
Höherversicherung gewOIlllen,werden kann, soll 
diese Aufwertung ausgesetzt, und der Jahresbei
trag vqn 16 S u,nyerändert beibehalten werden. 

Zu Art. I Z. 18,19, 23, 24, 53 und 58 (§§ 88 
Abs.l und 2, 89 Abs.l Z. 1, 114, 115, 343 Abs. 2 
Z. 4 und 460 a): 

Durch die vorgeschlagenen Änderungen sollen 
die angeführten Bestimmungen in' Form 'der 
Spezialanpassung an die Terminologie des am 
1. Jänner 1975 in Kraft tretenden Strafgeseti~ 
buches, BGBL Nr. 60/1974, angeglichen werden. 
In diesem Zusammenhang wird auch a~f' die 
Regierungsvorlage eines Strafrechtsanpassurigsge
setzes (850 der Beilagen zu den, stenographischen 
Protokollen des Nationalrates, XIII. GP.), inzwi
schen verlautbart unter BGBL Ni. 422/1974, hin-
gewiesen. 

So wird im § 88 Abs. 1 und 2 der Ausdruck 
"Verbrechen" durch entsprechende' Formulierun
gen ersetzt. Dies gilt auch für § 343 Abs.'2 Z.-4 
ASVG, wo darüber hinaus der Ausdruck "wegen 
eines aus Gewinnsucht begangenen Vergehens 
oder einer solchen Übertretung" zu ersetzen ist. 
Im § 89 Abs. 1, Z. 1 soll der Hinweis auf die 
Anhaltung ,in einem Arbeitshaus entfallen, weil 
nach dem StGB die Einweisung in ein Arbeits
haus nicht mehr vorgesehen ist. Dafür wird auf 
die durch" das Strafgesetzbuch neu" eingeführte 
Anhaltung in Anstalten für geistig abnorme 
Rechtsbrecher, für entwöhnungsbedürftige 
Rechtsbrecher und für gefährliche Rückfallstäter 
Bedacht genommen. 

Der Tatbestand des § 114 soll gleichfalls an 
das ab 1. Jänrier 1975 geltenle Strafrecht ange
paßt werden. Dabei wird insbesondere auf das 
im § 19 StGB vorgesehene System der Tages
sätze Bedacht genommen uriddieFormulierung 
"Geldstrafe bis zu 60.000 S" durch den Ausdruck 
"eine Geldstrafe b!s zu 360 Tagessätzen" ~rsetzt. 

, Zur Aufhebung des § 115 ASVG wird folgen
des bemerkt: 

, Die Vorschrift des § 122 des neuertStrafge
setzbuches stellt nach Ansicht des Bundesmini~ 
steriums für soziale Verwalturtg eine ausreichende 
Strafsanktion für den Fall einer Verletzung von 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen durch fach
kundigeOrgarte der Unfallversicherungsträger 
dar. Es besteht daher, sobald das neue Straf
gesetzbuch in Kraft tritt, kein Bedürfnis mehr 
nach einem speziellen strafrechtlichen Tatbestand, 
wie er im § 115 ASVG vorgesehen ist. Aus dem
selben Grund ist_ auch im Arbeitsinspektionsge
setz 1974 keine eigene Strafsanktion für die 
Organe der Arbeitsinspektion enthalten; § 18 
Abs. 5 diese~ Gesetzes verwe~st lediglich allgemein 
auf die strafrechtlichen Bestimmungen. ' 

, Vom derzeit geltenden§ 115 ASVG kann aber 
hur der letzte Satz des Abs. 1 - nur dieser 
letzte Satz enthält die strafrechtliche Regelung -
ersatzlos aufgehoben werden. Hingegen wäre es 
nicht vertretbar, auch die Regelung über die 
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besondere Verschwiegenheitspflicht der im Un
fallverhütungsdienst tätigen fachkundigen Or
gane der Unfallversicherungsträger entfallen zu 
lassen. Den fachkundigen Organen ist durch § 187 
ASVG das Recht eingeräumt, in Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben die Betriebe zu betreten und zu 
besichtigen sowie Auskünfte einzuholen. Ein ge
deihliches Zusammenwirken zwischen den Be
trieben und dem Unfallverhütungsdienst, wie es 
vom Gesetzgeber angestrebt wird, beruht auf 
einem besonderen Vertrauensverhältnis, wobei 
zweifellos die Wahrung von Geschäfts- und Be
triebsgeheimnissen von wesentlicher Bedeutung 
ist. Das gleiche gilt für die im Betriebskontroll
dienst der Versicherungsträger tätigen Bedien
steten der Versicherungsträger. Die im ersten 
und zweiten Satz des Abs. 1 und im· Abs. 2 des 
§ 115 ASVG enthaltene Regelung soll daher bei
behalten werden; sie findet sich nunmehr in den 
Abs. 3 und 4 desneuen § 460 a. . 

Im Abschnitt IX des Achten Teiles ("Bedien
stete") soll auf Grund einer Anregung des Haupt
verbandes der österreichischen Sozialversiche
rungsträger als § 460 a eine neue Bestimmung 
eingeführt werden, in welcher die Verpflichtung 
der Bedienstet~n zur Wahrung des Dienstgeheim
nisses meritorisch geregelt wird. Diese VerpfliCh
tung ist derzeit nicht ausdrücklich .. normiert; 

Rückforderung solcher zu Unrecht erbrachter 
Leistungen nach § 107 ASVG setzt hach der der
zeitigen Gesetzeslage voraus, daß der Zahlungs
empfänger erkennen mußte, daß die Leistung 
nicht gebührte. 

Neben den Geldleistungen aus der Kianken
versicherung ist auch denkbar, daß in den ange
führten Fällen' ein Pensionsversidrerungsträger 
gemäß § 302 ASVG für die Dauer' eines Heil
verfahrens Familiengeld (Taggeld) gewährt, ob- , 
wohl der Versicherte' für denselben Zeitraum' 
einen Anspruch auf das Entgelt hat. 

Ein Versicherter -soll im Erkrankungsfall auch 
dann die aus der Sozialversicherung in Betracht 
kommenden Geldleistungen erhalten; wenn sein'e 
arbeitsrechtlichtn Ansprüche auf Entgeltfortzah
lung noch nicht eindeutig feststehen.' Nach deren 
nachträglicher Feststellung soll der Versicherte 
aber die bereits bezogene Geldleistung nicht 
neben dem Lohn behalten können. Durch die 
Aufnahme einer diesbezüglichen Bestimmung im 
§ 107. Abs. l' soll dem Versicherungsträger die 
Möglichkeit der Rückforderung in den angeführ
ten Fällen eröffnet werden. 

Zu Art. I Z. 22(§ 108 h): 

§ 460 Abs. 4 ASVG bestimmt diesbezüglich nur, _ Gemäß § 108 h Abs. 1 ASVG in derabL Jän
daß der Bedienstete beim Dienstantritt zu gelo- ner 1975 geltenden Fassung der 30. Novelle zum 
ben hat, das Dienstgeheimnis treu zu wahren. Es Allgemeinen . Sozialversicherungsgesetz, BGBl. 
erscheint daher zweckmäßig, nicht nur die be- Ni'. 23/1974, sInd mit Wirksamkeit ab 1. Jäimer 
sondere Verschwiegenheitspflicht der fachkundi- eines jeden Jahres alle- Hinterbiiebenenpensionen 
gen Organe. 'der Unfallversicherungsträger, son- mit dem Anpassungsfak-tor Zu vervielfachen, für 
dern auch das Dienstgeheimnis der Sozialver-' die der Stichtag am 1. Jänner dieses Jahres liegt, 
sicherungsbediensteten im allgemeinen gesetzlich wenn diese Pensionen von der, Pension bemessen 
zu umschreiben. Hinsichtlich der strafrechtlichen wurden, a~fdie der Verstorbene a~ Todestag 
Verfolgung von Verletzungen der Verschw'iegen~ Anspruch hatte. piese Regel~ng führt aber in 
heitspflicht gilt § 122.StGB. jenen Fällen, in denen sowohl für die Direkt

Zu Art. I Z. 21 (§ 107 Abs . .1); 

Das Entgeltfortzahlungsgesetz sieht bei Arbeits
unfällen einen anderen --längeren -Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung vor als bei sonstigen 
krankheitsbedingteh Arbeitsverhinderungen .. Ob 

. pension als auch fü~ die Hinterbliebenenpensio-
nen derselbe Tag als Stichtag gilt, zu dem Ergeb
nis, daß die Witwenpension gleich mit diesem 
Stichtag erstmalig anzupassen wäre. 

Beispiel: 
ein Arbeitsunfall vorliegt, wird häufig erst später' Eintritt des Versicherungsfalles und 
festgestellt werden. Der Arbeitgeber· wird daher ' 
b I ch d f . k k Aritragstellung ............ :. . 2. 12,' 1974, is zur K ärung zunä st nur as ür eme' ran -
heitsbedingte Arbeitsverhinderung vorgeschrie- Stichtag -der Alterspension . . . . . . 1. 1. 1975, 
bene Entgelt leisten; für die anschließende Zeit Versicherungsfall des Todes .... :. 20. 12. 1974, 
hat der Krankenvetsicherungsträger Krahken-, Direktpensionsanspruch .. 2.12. bis 31. 12. 1974, 
Familien- oder Taggeld zu zahlen. Stichtag und Pensionsbeginn der 

Wird dann nachträglich der Unfall, der die Hinterbliebenenpension 1. 1. 1975. 

Arbeitsverhinderung herbeigeführt hat, . als 
Arbeitsunfall anerkannt, gebührt dem Arbeit
nehmer nach § 2 Abs; 5 Entgeltfottzahlungsge
setz für einen längeren Zeitraum das Entgelt. Das 
bereits geleistete Krankengeld (Familien- oder 
Taggeld). gilt wegen des eingetretenen Ruhens als 
vom VetsichertenzuUnrecht-bezogen. 'Eine 

Die vorgesehene Ergänzung des § 108 h Abs'. 1 
ASVG _ soll diese zweifellos" nicht, beabsichtigte 
Auswirkung: ausschließen; sie ist in ähnlicher 
Form auch in der bis 31. Dezember 1974 in Gel
tung stehenden Fassung des § 108h Abs~' 1 ASVG 
enthalten.: , 
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Zu Art. I Z. 25, 36 und 37 lit. b und Art. III 
Abs. 1 (§§ 120 Abs. 1 Z. 3, 162 Abs. 1, 2, 3 und 
166 Ahs. 2): 

Im Interesse der besseren übersichtlichkeit so
wie zur Vermeidung von leges fugitivae im Bereich 
des Sozialversicherungsrechtes sollen jene 'Bestim
mungen der Novelle zum Mutterschutzgesetz, 
BGBL Nr. 178/1974, die eine Änderung des All
'gemeinen Sozialversicherungsgesetzes beinhalten 
(Art. II Abs. 1), in die vorliegende Novelle ein
gearbeitet werden. Gleichzeitig wird Art. II Abs. 1 
der Novelle zum Mutterschutzgesetz aufgehoben. 
Eine meritorische Änderung tritt hiedurch nicht 
em. 

Zu Art. I Z. 27 lit. c (§ 122 Abs. 4): 

Die vorgeschlagene Änderung beseitigt em 
Redaktionsversehen. 

Zu Art. I Z. 29 und ~4 (§§ 137 Abs. 5 und 154 
Abs.2): 

Auf Grund einer Anregung des Hauptverban
des der österreichischen Sozialversicherungsträger 
soll es den Krankenversicherungsträgern ermög
licht werden, einen Reisekostenersatz auch zur 
Anpassung von Heilbehelfen und Hilfsmitteln 
zu gewähren. Als Vorbild für die vorgeschlagene 
Regelung dient der durch die 29. Novelle zum 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz geschaffene 
§ 153 Abs. 5 ASVG. 

Zu Art. I Z. 5, 20, 26, 27, 31, 32, 35, 37 Ut. a und 
52 (§§ 16 Abs. 1 fit. a, .94 Abs; 4, 121 Abs. 4 Z. 3, 
122 Abs. 2 Z. 1, 143 Abs. 1 Z. 2, 144 Abs. 4, 
155 Abs. 1 Z. 4, 166 Abs. 1 Z. 1, 301): , 

Die vorliegenden Änderungen haben eine An
passung an die durch die 2. 'Novelle zum Kran
kenanstaltengesetz, BGBL Nr. 281/1974, geän
derte Terminologie hinsichtlich der Bezeichnung 
der einzelnen Arten der Krankenanstalten zum 
Inhalt. 

Zu Art. I Z. 33 (§ 148 Z. 2): 

Um den Erfordernissen des von österreich 
ratifizierten übereinkommens (Nr. 102) über 
die Mindestnormen der Sozialen Sicherheh zu 
erits~rechen, soll durch die vorgeschlagene Ände
rung' des § 148 Z. 2 ASVG sichergestellt ,werden, 
daß die Kosten für eine Anstaltspflege aus dem 
Versicherungsfall der Mutterschaft auch bei An
gehörigen eines Versicherten zur Gänze vom 
Versicherungsträger zu übernehmen sind. 

Zu Art. I Z. 40, 42 und 43(§§ 228, 248 Abs. 1 
und 251): 

Mit dem 1. Sozialversicherungs-Neuregelungs
gesetz, BGBL Nr. 8611952, wurde in der öster
reichischen Pensionsversicherung wieder die An
wartschaftswahrung eingeführt, die auch das Pen~ 
sionsversicherungsrecht des Gewerblichen Sozial-

versicherungsgesetzes in der Zeit vor 1939 be
herrschte. Während der Geltung des Reichsver
sicherungsrechtes in österreich blieben bekannt
liCh einmal erworbene Versicherungszeiten in 
ihrer Wirksamkeit bis zur Geltendmachung des 
Leistungsanspruches ohne Rücksicht darauf er
halten, in welchem Ausmaß ihnen Nichtversiche
rungszeiten nachfolgten (sogenannte "ewige An
wartschaft"). Im Zusammenhang mit der Wieder
einführung der Anwartschaftswahrung war es 
daher notwendig, Vorsorge zu treffen, daß jene 
Versicherten, die sich auf die vor diesem Gesetz 
geltende "ewige Anwartschaft" verlassen hatten, 
die Möglichkeit bekamen, durch eine zeitlich sehr 
weitreichende Nachentrichtungsmöglichkeit billig 
(ein Monatsbeitrag kostete 30 S) rückwirkend 
Versicherungszeiten zu erwerben. Diese Beiträge 
nach § 31 des 1. SV-NG konnten für höchstens 
36 Monate entrichtet werden und zählten für 
die Wartezeit nur mit höchstens 24 Monaten. 
Das bisher geltende Leistungsrecht des Allgemei
nen Sozialversicherungsgesetzes sieht die Berück
sichtigung dieser Zeiten (trotz entrichteter Bei
träge) als Ersatzzeit vor (§ 251 Abs. 2 ASYG), 
für die aber Steigerungsbeträge nicht in der 
üblichen Form eines Prozentsatzes der Bemes
sungsgrundlage vorgesehen sind. Für diese Zeiten 
wird vielmehr ein besonderer Steigerungsbetrag 
gewährt (§ 251 Abs. 3 ASVG). 

Im Hinblick darauf, ,daß diese .für den über
gang auf das System der Anwartschaftswahrung' 
erforderlich gewesene Sonderregelung immer 
mehr an Bedeutung verliert, je weiter der Zeit
punkt der Umstellung auf dieses System in die 
Vergangenheit rückt, aber auch im Hinblick auf 
Probleme, die si<;h im Zusammenhang mit der 
Anwendung des österreichisch-deutschen Sozial
versicherungsabkommens diesbezüglich ergeben 
haben, erscheint es im Interesse einer vereinfach
ten Pensions bemessung angezeigt, diese Sonder
regelung nunmehr zu beseitigen, was durch die 
Aufhebung der Absätze 1 bis 3 im § 251 ASVG 
geschieht. Diese Aufhebung bewirkt, daß die 
Zeiten, für die Beiträge nach § 31 des 1. SV
NG nachentrichtet worden sind, gemäß § 228 
Abs. 1 Z. 2 ASVG als normale Ersatzzeiten gel
ten,. für die an Stelle besonderer Steigerungs be
träge die Steigerungsbeträge gemäß § 261 Abs. 3 
bzw. § 284 Abs. 3 ASVG gewährt werden. Auch 
die Beschränkung bei der Berücksichtigung dieser 
Zeiten für die Erfüllung der Wartezeit fällt weg. 

In diesem Zusammenhang wurde auch die Frage 
geprüft, ob zusammen mit der Aufhebung dieser 
Sonderregelung auch die Bestimmung des § 533 
ASVG entfallen könnte. Es ergab sich jedoch, 
daß § 533 ASVG noch für jene Begünstigungs
fälleBedeutung hat, in denen der Versicherungs
fall des Todes vor dem Inkrafttreten der 19. No
velle zum, ASVG, BGBL Nr. 67/1967 (1. Jänner 
1967) eingetreten ist. Denn in diesen Fällen sind 
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die nach § 502 Abs. 4 ASVG· erworbenen Zeiten 
vorerst mit besonqeren Steigerungsbeträgen zu 
berücksichtigen und werden erst ab dem Inkraft
treten der 19. Novelle zum ASVG zu Beitrags
zeiten, für die normale Steigerungsbeträge zu 
gewähren sind. 

Im Hinblick auf die Aufhebung von § 251 
Abs. 1 bis 3 ASVG war auch die Zitierung im 
§ 248 Abs. 1 ASVG e~ltSprechend zu ändern. 

Zu Art. I Z. 41 (§ 229): 

Der Verwaltungsgerichtshof hat mit dem Er-, 
kenntnis vom 22. November 1972, Z1. 875/72, 
entschieden, daß Dienstzeiten beim österreichi
schen Bundesheer, die jemand als Angehöriger 
des Militärassistenzkorps 'im Sinne des § 1 der 
Vorläufigen Wehrol'dnung, BGBl. Nr. 393/1933, 
(A-Mannschaft) zug,ebracht hat, nachzuversichern 
sind. Der Verwaltungsgerichtshof ist dabei von 
der Erwägung ausgegangen; daß es sich um ein 
Beschäftigungsverliältnis gehandelt hat, das dem 
der länger dienend~n Mannschaftspersonen bzw. 
zeitverpflichteten Unteroffiziere des österreichi
schen Bundesheeres (B-Mannschaft) entspricht. Er 
fand auch im Gesetz keinen Anhaltspunkt dafür, 
daß es Absicht des Gesetzgebers sei, derartige 
Zeiten in der Perisionsversicherung außer Be
tracht zu lassen, zumal Zeiten der Wehrpflicht 
und Dienstzeiten der B-Männer bei der Fest
stellung von Pensionsleistungen zu berücksichti
gen sind. 

Diese Rechtsansicht des Verwaltungsgerichts
hofes hat zur Folge, daß nunmehr Zeiten der 
Zugehörigkeit zur A-Mannschaft des ehemaligen 
österreichischen Bundes}leeres durch die mit der 
Nachversicherung verbundene Qualifikation als 
Beitragszeiten höherwertig ersdleinen als Zeiten 
der Zugehörigkeit zur B-Mannschaft. Zur Ver
meidung dieser unerwünschten Auswirkung soll 
nunmehr § 229 Abs. 1 Z. 1 lit. c ASVG dahin
gehend ergänzt werden, daß auch Dienstzeiten 
als Angehöriger des Militärassistenzkorps in glei
cher Weise wie Dienstzeiten als länger dienende 
Mannschaftsperson oder zeitverpflichteter Unter
offizier des ehemaligen österreichischen Bundes
heeres als Ersatzzeiten zu berücksichtigen sind. 
Dadurch wird die Nachversicherung solcher Zei
ten gemäß § 531 Abs. 1 ASVG ausgeschlossen. 

Zu Art. I Z. 45 und 47 (§§ 253 a Ahs. 1 und 
276 a Abs. 1): 

Durcll die Bestimmungen des Entgeltfortzah
lungsgesetzes haben nunmehr Arbeiter im unge
kündigten Dienstverhältnis alljährlich bis zu 
einem von der Dauer des Dienstverhältnisses ab
hängigen Zeitraum Anspruch ·auf Entgeltfortzah
lung. In solchen Fällen wird der Krankengeld
bezug unterbrodlen, sodaß es diesem Personen
kreis, im Gegensatz zur früheren Rechtslage, nicht 
mehr möglich ist, durch einen 52wöchigen Kran-

kengeldbezug innerhalb von, 13 Monaten die 
besonderen Anspruchsvoraussetzungen für eine 
vorzeitige Alterspension gemäß § 253 a ASVG 
bzw. § 276 a ASVG zu erfüllen. Um audl in sol
chen Fällen einen Leistungsanspruch zu ermög
lichen, soll die Rahmenfrist von dreizehn Mona
ten vor dem Stichtag auf fünfzehn Monate ver
längert werden. Diese Regelung wird naturgemäß 
zur Folge haben, daß neben den Fällen eines 
Entgeltfortbezuges auch Versicherte in den Genuß 
dieser Leistung kommen können, deren Arbeits
losigkeit durdl kurzfristige Beschäftigungszeiten 
unterbrochen ist. Um auch die seit dem Inkraft
treten des Entgeltfortzahlungsgesetzes allenfalls 
bereits eingetretenen Fälle zu erfassen, wurden 
die vorliegenden Bestimmungen mit Rückwir-, 
kung auf den 1. September 1974 ausgestattet. 

Zu Art. I Z. 46 und Art. II Abs. 3 (§ 258): 

Gemäß § 258 Abs. 2 ASVG gebührt unter 
anderem die Witwen pension nicht, wenn die Ehe 
in einem Zeitpunkt gesdllossen wurde, in dem 
der Ehegatte bereits Ansprudl auf eine Pension 
hatte. Dies führt in der Praxis - gedeckt durdl 
Urteile des Oberlandesgerichtes Wien im Lei
stungsstreitverfahren (Oberlandesgericht Wien 
31. März 1971, 19 R 49/71, Oberlandesgeridlt 
Wien 16. April 1971, 16 R 38/71) - zu Ableh
nungen auch in Fällen, in derien bloß der Ver
sidlerungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit 
eingetreten ist und die Anspruchsvoraussetzungen 
gegeben waren, jedoch mangels Antrages eine 
Pension nicht zuerkannt wurde. Die Problematik 
einer rückwirkenden Feststellung des Eintrittes 
eines der Versicherungsfälle der geminderten 
Arbeitsfähigkeit nach dem Tode des Betreffenden 
führt des öfteren zu nicht ganz unberechtigter 
Kritik. Um in dieser Frage Auslegungen der 
oben dargestellten Art den Boden' zu entziehen, 
soll mit der vorgesehenen Knderung des § 258 
Abs. 2 Z. 1 und 2 ASVG klargestellt werden, daß 
für die Anwendung dieser Gesetzesstelle ein be
sdleidmäßig zuerkannter Pensions anspruch Vor
aussetzung ist. 

Zu dieser Neuregelung soll in einer übergangs
bestimmung (Art. II Abs. 3) festgelegt werden, 
daß über bereits nach der früheren Rechtslage 
bescheidmäßig abgelehnte Fälle auf Antrag neuer~ 
lich zu entscheiden ist. Hier scheint es angemes
sen, bei Antragstellung bis zum 31. Dezember 
1975 den Pensionsbeginn mit 1. Jänner 1975 
vorzusehen. Bei späterer AntragsteIlung soll die 
Witwenpension ab dem auf die Antragstellung 
folgenden ~önatsersten gebühren. 

Zu Art. I Z. 48 und Art. II Abs. 4 (§ 292 Abs. 8): 

Bei der Ermittlung der für di~ Feststellung der' 
Ausgleichszulage zu berücksichtigenden,Einkünfte 
des Pensionsberechtigten ist im Falle der übet-

1286 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 17 von 21

www.parlament.gv.at



i8 1286 der 'Beilagen 

gabe, VerpaChtung' oder sonstigen, überlassung 
eines land(forst)wirtschaftliehen Betriebes ohne 
Rücksicht auf Art und Ausmaß·der tatsächlich 
ausbedungenen Leistungen ein 'Pauschalbetrag im 
Ausmaß von 25 v. H. des zuletzt festgestellten 
Einheitswertes der übergebenen, verpachteten 
oder sonst überlassenen Flächen 'als Ausgedings
leistung anzurechnen. Hiebei ist jede Aufgabe 
(übergabe, Verpachtung, überlassung) zu berück
sichtigen, die nicht länger als 15 Jahre, gerechnet 
vom Stichtag, zurückliegt (§ 292 Abs. 8 ASVG). 
Dieser zuletzt genannte Zeitraum wurde zur 
Vermeidung von Mißbräuchen eingeführt und 
im Ausmaß der Wartezeit für die Alterspension 
festgesetzt. Im Zuge der praktischen Anwendung 
dieser Bestimmung hat sich herausgestellt, daß 
sie zur Vermeidung aufgetretener Hiirtefälle 
etwas gelockert werden sollte. Es soU daher in 
Hinkunft nur mehr die in Iden letzt-en zehn Jah
ren ~erfolg1)e übergabe, Aufgabe oder überlassung 
land(forst)wirtschaftliche'r Flächen für die Er
mittlung des pauschalierten Ausgedinges maß
gebend sein. Dieser Zeitraum entspricht somit der 
in der Bauern-Pensionsversicherung vorgesehe
nen Bemessungszeit und erscheint 'hinreichend, 
um ungerechtfertigte spekulative Besitzübertra
gungen weitgehend auszuschließen. 

Durch. eine übergangsbestimmung soll die 
Möglichkeit eröffnet werden, diese Regelung auf 
Antrag auch auf bereits laufende Pensionen an
zuwenden. 

Zu Art. I Z. 49 und Art. II Abs. 5 (§ 293): 

Die Richtsätze wurden zuletzt durch die 
30. Novelle zum ASVG,BGBl. Nr. 23/1974, für 
die Zeit ab 1. Jänner 1974 und ab 1. Juli 1974 
festgesetzt. Bei der Festsetzung zum 1. Jänner 
1974 wurde eine zusätzliche Erhöhung vorge
sehen, durch die -in gleicher Weise wie mit der 
29. Novelle zum ASVG - ein Ausgleich dafür 
geschaffen werden sQllte, daß gemäß § 73 Abs. 5 
ASVG in der Fassung der 29. Novelle auch von 
der Ausgleichszulage ein Krankenversicherungs
beitrag zu entrichten ist, wobei diese Einbezie
hung der Ausgleichszulage in die Beitragspflicht 
stufenweise -erfolgt. Da gemäß Art. VI Abs. 12 
der 29. Novelle Zum ASVG, BGBL Nr. 31/1973, 
ab 1. Jänner 1975 nunmehr die volle jeweils 
gebührende Ausgleichszulage dem Einbehalt des 
Krankenversicherungsbeitrages zugrunde zu legen 
ist, wird durch die Erhöhung der Richtsätze über 
die normale Anpassung hinaus auch im Jahr 1975 
ein entsprechender Ausgleich geschaffen. Das Aus
maß der normalen Anpassung wurde hiebei vor
läufig, solange der Anpassungsfaktor für 1975 
noch nicht festgesetzt ist, in der Höhe der Richt
zahl für 1975 (1,102) angenommen .. Dies aus der 
Erwägung, daß nach der bisherigen übung' der 
Anpassungsfaktor stets in der Höhe der Richt
zahl festgesetzt wurde. Im Interesse der besseren 
übersicht wird auch gleichzeitig der ab 1. Juli 

1975 geltende Betragder Richtsätze, der sich aus 
der gemäß Art.' II Abs. 8 der 30; Novelle zum 
ASVG, BGBl. Nr. 23/1974, vorzunehmenden 
Erhöhung um 3% ergibt, in das Gesetz aufge
nommen: Die im Art. II Abs. 8 der 30. Novelle 
zum ASVG angeordnete Verpflichtung des Bun
desministers für soziale Verwaltung, die sich aus 
der Vervielfachung ergebenden Beträge der 
Richtsätze durch Ver()rdnung festzustellen, wird 
dadurch gegenstandslos. ' 

Zu Art. I Z. 50 (§ 297): 

Die Parteistellung der Fürsorgeträger gemäß 
§ 297 ASVG steht im Zusammenhang mit) der 
im § 299 ASVG vorgesehenen Regelung über die 
Tragung des Aufwandes für die Ausgleichszulage. 
Wie aus den Erläuterungen der Regierungsvor
lage betreffend die 29. Novelle zum ASVG 
(404 der Beilagen zu den stenographischen Proto
kollen des Nationalrates, XIII. GP, Seite 118) zu 
§ 299 ASVG hervorgeht, war 'beabsichtigt, trotz 
der durch Art. IV Abs. 2 des 'Finanzausgleichs
gesetzes 1959 erfolgten Beseitigung der' finanziel
len Beteiligung der Länder, an der grundsätz
lichen Regelung, wonach der Aufwand für die 
Ausgleichszulage von' den örtlich in Betracht 
kommenden Ländern zu ersetzen ist, festzu
halten. Es sollte dem Umstand Rechnung ge
tragen werden, daß es sich bei der Ausgleichsc 
zulage um Fürsorgeleisttingen handelt und man 
erwartete damals zumindest eine gewisse Beteili
gurig der Länder an der Tragung des Aufwandes 
für die Ausgleichszulage. \", 

§ 2 des Finanzausgleichsgesetzes 1973, BGBl. 
Nr. 445/1972; bestimmt nunmehr aber, daß der 
Bund die nach dem Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetz, Gewerblichen Selbständigen-Pen
sionsversicherungsgesetz und Bauern-Pensions
versicherungsgesetz ausgezahlten Ausgleichszu
lagen Zur Gänze trägt. Damit ist nach Ansicht des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung auch 
der Grund für die Parteistellung der Fürsorge
träger gemäß § 297 ASVG weggefallen. § 297 
letzter Satz soll daher aufgehoben werden. 

Zu Art. I Z. 51 (§ 298 Ahs. 2): 

Auf Grund des § 298 Abs. 2 in der Fassung 
der 29. Novelle zum ASVG, BGBI. Nr. 31/1973, 
haben die Träger der Pensionsversicherung im 
Jahre 1974 mit einer alle drei Jahre wieder'
kehrenden überprüfung der Nettoeinkommen 
aller Ausgleichszulagenempfänger zu beginnen. 
Der Hauptverband der österreichischen Sozial
versicherungsträger hat darauf hingewiesen, daß 
das Jahr 1974, aber auch das kommende Jahr, 
für die Pensionsversicherungsträgereine Fülle 
administrativer Mehrarbeiten bringt bzw. ge
bracht hat, die es ohne Zurückstellung dringender 
laufender Arbeiten nicht möglich machen, diese 
Erhebungsaktion einzuleiten. Er hat daher einen 
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späteren Beginn der ·vorgesehenen überprüfung 
angeregt. In Berücksichtigung der aufgezeigten 
angespannten administrativen. Situation bei den 
Pensionsversicherungsträgern soll daher der Be
ginn der übe~prüfungsaktion auf das Jahr 1976 
verlegt werden. . 

Zu Art. I Z. 54 (§ 433 Abs. 3): 

Die vorgeschlagene Kndenmg beruht auf einer 
Anregung des Hauptverbandes der österreiclii-
sehen· Sozialversicheningsträger. . 

Gemäß § 433 Abs. 3 ASVG inder Fassung der 
29. Novelle besteht der Präsidialausschuß des 
Hauptverbandes aus 22 Mitgliedern, von denen 
zehn diesem· Verwaltungskörper kraft ihier 
Funktion angehören und zwölf von der Haupt
versammlung aus ihrer Mitte. zu wählen sind. 

Im Zusammenhang mit den ab L Jänner 1974 
wirksam gewordenen Kriderungenin der Organi
sation der Sozialversicherung (Auflösung und 
Neuerrichtung von Versicherungsträgern) er
weist es sich als notwendig, die Zahl der Mit
glieder·des Präsidialausschusses auf 24 zu er
höhen, um eine entsprechende Vertretung der 
Versicherungsträger bzw. Versicherungszweige 
sowie der Dienstnehmer und der Dienstgeber in 
diesem Verwaltungskörper zu ermöglichen. 

Zu Art. I Z. 5S1it. a und c (§ 447 a Abs. 1 und 5): 

Nach der derzeitigen Regelung (§ 447 a Abs. 1 
ASVG) hat der Ausgleichsfonds eine ausgeglichene 
Gebarung der Gebietskrankerikassen und der 
Versicherungsanstalt des österreichischen Berg
baues zu gewährleisten. Für die Gewährung von 
Zuwendungen ist sonach der Gebarungserfolg 
eines Rechnungsjahres maßgebend und die Höhe 
dieser Zuwendung ist jedenfalls mit dem in der 
Erfolgsrechnung ausgewiesenen Mehraufwand 
limitiert. Auf die Frage der Liquidität des Ver
sicherungsträgers· ist in diesem Zusammenhang 
nicht einzugehen, obwohl es durchaus möglich ist, 
daß ein Versicherungsträger auf Grund besonde~ 
rer Umstände trotz· eines rechnungsmäßigen 
Mehrertrages über keine liquiden Mittel verfügt. 
Um einer Krankenkasse auch in solchen Fällen 
mit der Gewährung einer Zuwendung helfen zu 
können, ist die vorgesehene Ergänzung des Ge
setzestextes erforderlich. 

Die Ergänzung bei der Versicherungsanstalt 
des österreichischen Bergbaues soll lediglich klar
stellen, daß Mittel des Ausgleichsfonds der 
Krankenversicherungsträger nicht auch für 
Zwecke der von dieser Anstalt durchzuführenden 
Pensionsversicherung verwendet werden dürfen. 

Von den Jahreseinnahmen des Ausgleichsfonds 
sind gemäß § 447 a Abs. 5 ASVG 30 v. H. einer 
besonderen Rücklage zuzuführen. Diese Rücklage 
darf nur zur Deckung von außerordentlichen 
Aufwendungen im Sinne des § 447 c Abs. 1 lit. a 

19. 

ASVG verwendet werden. Eine betragsmäßige 
Begrenzung dieser Rücklage ist nieht vorgesehen, 
sodaß sie - das Fehlen einer Epidemie voraus
gesetzt - schließlich eine Größenordnung er
reichen könnte, die über .die erforderliche No't
standsreserve hinausgeht. Diese Mittel fehlen 
aber den Krankenversicherungsträgern für andere 
Aufgaben. Die. vorgeschlagene· Neur:egelung zielt 
daher auf eine~ Limitierung der besönd~ren Rück
lage ab; der Plafond der Rücklage soll aber 
zweckmäßIgerweise nicht mit einem festen Betrag 
angesetzt werden, sondern soll in einer Relation 
zu den Beitragseinnahmen der in Betracht kom
menden Krankenversicherungsträger stehen. Die 
Bremswirkung der Neuregelung würde sich vor
aussichtlich im Jahre 1976 erstmals geringfügig 
auswirken, für das Jahr 1977 wird eine an
nähernde Obergrenze der besonderen Rücklage 
von rund 400 Millionen Schilling errechnet. 

Voraussichtliche Entwicklung der gebundenen Rücklage (Millionen S) 

Jahr I 
nach der derzeitigen 

I 
nach . dem Novellie-

. Red!tslage rungsvorsdllag 

1974 279 287 
1975 323 328 
1976 369 360 
1977 418 396 

Zu Art. I Z. 56 (§ 447 c Abs. 1): 

Seit der 29. Novelle zum ASVG gehören Maß
nahmen zur Früherkennung von Krankheiten 
(Jugendlichen- und Gesunderiuntersuchungen) zu 
den Pflichtaufgaben der Krankenversicherungs
träger. Diese Erweiterung des Leistungskataloges 
der Krankenversicherung macht auch eme Er
gänzung des Abs. 1 lit. b notwendig. 

Österreich verfügt zwar - gemessen an der 
Einwohnerzahl - über mehr Krzte als die 
meisten vergleichbaren Industriestaaten, dennoch 
gibt es auch in österreich in zunehmendem Maße 
ärztlichunterversorgte Regionen. Darüber hin
aus führt die technische Entwicklung der Medizin 
zu immer kostspieligeren Investitionen für medi
zinische Einrichtungen, die über die finanziellen 
Möglichkeiten einzelner Krzte hinausgehen. Die 
Krankenversicherungsträger werden daher zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nicht umhin können, 
entweder die Kapazität bestehender Gesundheits
einrichtungen zu erhöhen oder neue Einrichtun
gen zu schaffen. Dieser Weg soll im Interesse einer 
optimalen gesundheitlichen Betreuung der Ver
sicherten auch dann gangbar sein, wenn einem 
Krankenversicherungsträger vorübergehend Mit
tel zur· Realisierung solcher Vorhaben nicht in 
ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. Die 
vorgesehenen Ergänzungen des Gesetzestextes 
sollen es dem Hauptverband ermöglichen, durch 
die Gewährung von entsprechenden Zuwendun-
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gen aus dem Ausgleichsfonds notwendige gesund
heitspolitische Maßnahmen der Krankenversiche
rungsträger zu fördern. 

Zu Art. I Z. 55 lit. b und 57 (§§ 447 a Abs. 4 und 
447 e): 

Der Ausgleichsfonds der Krankenversiche
rungsträger hat sich seit seiner im Jahre 1961 
erfolgten Errichtung als ein überaus effizientes 
Instrumeht zur Sicherstellung der finanziellen 
Leistungsfähigkeit der in Betracht kommenden 
Krankenversicherungsträger erwiesen. In den 
13 Jahren seines Bestehens konnten insgesamt 
535 Millionen Schilling in Form von Zuwendun
gen oder Zuschüssen zur Verfügung gestellt wer
den. Darüber hinaus sind aus Mitteln des Aus
gleichsfonds einzelnen Krankenversicherungsträ
gern Darlehen zur überbrückung vorübergehen
der Liquiditätsschwierigkeiten gewährt worden. 

Die im Entwurf der Novelle vorgesehenen 
Ergänzungen der §§ 447 a und 447 c gehen 
auf Anregungen einzelner Krankenversiche
rungsträger zurück und finden auch die volle 
Zustimmung des Hauptverbandes der österrei
chischen Sozialversicherungsträger. Im Einverneh
men mit einzelnen Krankenversicherungsträgern 
hat der Hauptverband eine darüber hinaus
gehende Funktionserweiterung des Ausgleichs
fonds durch die Schaffung von Zweckzuschüssen 
(§ 447 e) vorgeschlagen. Auf solche Zweckzu
schüsse soll der Krankenversicherungsträger zum 
Teil einen Rechtsanspruch haben, wenn er eine im 
§ 447 c Abs. 1 lit. d genannte Einrichtung errich
tet oder erweitert. Es hat sich nämlich in der 
Vergangenheit herausgestellt, daß einzelne Kran
kenversicherungsträger trotz gegebenen Bedarfes 
von der Errichtung bzw. Erweiterung solcher 
Einrichtungen Abstand nehmen mußten, weil die 
eigenen finanziellen Mittel dafür nicht ausreich
ten. Sogar dringend notwendige Modernisierun
gen bestehender Einrichtungen und ihre bauliche 
und ausstattungsmäßige Anpassung an den heute 
von jedem Patienten zu Recht erwarteten Stan
dard si11'dentweder unterblieben oder wurden auf 
einen späteren Zeitpunkt verschoben. Durch die 
gesetzliche Verpflichtung zu Gesundenuntersu
chungen hat dieses Problem an Bedeutung ge
wonnen. 

Es wird vorgeschlagen, die Zweckzuschüsse mit 
25 v. H. des notwendigen Errichtungs- oder Er
weiterungsaufwandes festzusetzen, wobei jedoch 
die Kosten eines allfälligen Liegenschaftserwerbs 
außer Betracht zu bleiben haben. Darüber hinaus
gehende Zweckzuschüsse können unter Bedacht
nahme auf die Vermögens lage des Krankenver
sicherungsträgers gewährt werden. Im übrigen 
sollen die bisherigen Leistungen des Ausgleichs
fonds, wie Zuwendungen, Zuschüsse und Dar
lehen, weinerhin aufrecht bleiben; der Aufwand 

für die neu vorzusehenden Zweckzuschüsse wäre 
daher mit 60 v. H. der nicht gebundenen Rück
lage des Ausgleichsfonds zu limitieren. 

Der Ausgleichsfonds kann sein~ zusätzliche 
Aufgabe nur erfüllen, wenn er über entsprechenae 
zusätzliche Einnahmen verfügt; diese Einnahmen 
sollen aus der Erhöhung des Beitragssatzes zum 
Ausgleichsfonds von derzeit 0'5 v. H. auf 1 v. H. 
aufgebracht werden (§ 447 a Abs. 4). 

Durch eine übergangsbestimmung (Art. 11 
Abs. 6) soll vorgesehen werden, daß Zweck
zuschüsse rückwirkend für jene Errichtungs- und 
Erweiterungsvorhaben zu gewähren 'sind, denen 
der Hauptverband in den Jahren 1973 und 1974 
die Zustimmung gemäß § 31 Abs. 6 ASVG erteilt 
hat. 

Zu Art. I Z. 61 (§ 522 Abs. 3): 

Die vorgeschlagenen Änderungen dienen der 
Richtigstellung von Zitierungen. 

Zu Art. III Abs. 3 bis 6: 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis 
voD;l 3. Juli 1968, G 2/68, Sammlung 5757, mit 
der Aufhebung der Worte "der Ehegatte" im 
§ 5 Abs. 1 Z. 1 ASVG die bisher bestandene Ver
sicherungsfreiheit von Ehegatten, die im Betrieb 
des anderen Ehegatten beschäftigt sind, als ver
fassungswidrig aufgehoben. Die Aufhebung trat 
mit Ablauf des 31. Mai 1969 in Kraft. 

Nach der durch dieses Erkenntnis des Ver
fassungsgerichtshofes geschaffenen Rechtslage bil
det die Beschäftigung durch den Ehegatten kein 
Hindernis für den Eintritt der Vollversicherung 
nach § 4 ASVG. Ob die Voll versicherung tat
sächlich eintritt, ist jedoch nach den Umständen 
des Einzelfalles zu beurteilen. Soweit es sich um 
die Beschäftigung der Ehegattin im Betrieb des 
Ehemannes handelt, wird wohl die überlegung 
im Vordergrund stehen, daß nach § 92 ABGB 
die Ehegattin verbunden ist, dem Mann "in der 
Erwerbung ........ nach Kräften beizustehen 
.......... " und ihre Mitarbeit daher in dieser 
familienrechtlichen Vorschrift ihre Begründung 
findet. Es wird sohin in diesen Fällen im allge
meinen kein durch persönliche und wirtschaft
liche Abhängigkeit (§ 4 Abs. 2 ASVG) gekenn
zeichnetes, sondern ein sogenanntes familien
haftes Beschäftigungsverhältnis, das die Vollver
sicherungnicht begründet, anzunehmen sein. Das 
Beschäftigungsverhältnis kann aber im Einzel
fall auch so beschaffen sein, daß es alle Voraus
setzungen eines abhängigen entgeltlichen Be
schäftigungsverhältnisses erfüllt und damit die 
Versicherungspflicht ab demWirksamwerden der 
Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes, das 
ist ab 1. Juni 1969, begründet. Bei diesen neu in 
die Sozialversicherung und insbesondere in die 
Pensionsversicherung eintretenden Personen 
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kann, weIl:n SIe schon im vorgerückten Alter 
stehen, der Fall eintreten, daß sie bis zur Er
reichung des Anfallsalters für die Alterspension 
nach § 253 ASVG nicht inehr genügend Ver
sicherungszeiten erwerben können, um die 
Wartezeit für die Alterspension erfüllen zu 
können, wobei dieser Umstand nur deswegen 
eintritt, weil sie vor dem 1. Juni 1969 trotz 
gleicher Beschäftigung von Gesetzes wegen von 
der Pflichtversicherung ausgenommen waren. 
Die darin liegende Unbilligkeit soll nunmehr 
dadurch beseitigt werden, daß diesen Personen 
Gelegenheit geboten wird, durch Nachentrich
tung von Beiträgen Versicherungszeiten zu er
werben. Die Nachentrichtung soll aber nur für 
solche nach dem 31. Dezember 1955 liegende 
Zeiten zulässig sein, in denen der eine Ehegatte 
tatsächlich im Betrieb 'des anderen Ehegatten ge
arbeitet hat. Dieser Umstand ist am einfachsten 
dadurch nachzuweisen, daß in den in Betracht 
kommenden Zeiträumen nach den einkommen,
steuerrechtlichen Vorschriften ein Absetzungs
betrag für die Mittätigkeit eines Ehegatten im 
Betrieb des anderen anerkannt war. Dieser Ab
setzungsbetrag ist zwar im geltenden Einkom
mensteuerrecht nicht mehr vorgesehen, stand 

'aber in den in Betracht kommenden Zeiträumen 
vor dem 1. Juni 1969 in Geltung. 

Die Entscheidung zur Nachversicherung kann 
nach dem Inkrafttreten der Bestimmung 
(1. Jänner 1975) innerhalb einer bis 31. Dezem
ber 1975 laufenden Frist, und nicht etwa erst 
vor Inanspruchnahme einer Leistung aus der 

Pensionsversicherung getroffen werden. Dies aus 
der 'Erwägung, daß auch anderen Personen; die 
im vorgerückten Alter erstmalig in die' pflicht
versicherung einbezogen werden, kein Wahlrecht 
hinsichtlich der Aufrechterhaltung oder Ver
besserung ihrer Anwartschaften eingeräumt 
wird. Schließlich wird die Nachentrichtung von 
Beiträgen nur für das Gesa~tausmaß der Zeiten 
der nachgewiesenen Mittätigkeit im Betrieb des 
Ehegatten möglich sein. 

Der Weg, den Erwerb von Versicherungszeiten 
an die Nachentrichtung von Beiträgen zu 
knüpfen, wurde deshalb gewählt, um nicht jene 
Ehegatten zu benachteiligen, die es im Interesse 
einer persönlichen Eigen vorsorge nicht bei der 
Versicherungsfreiheit bewenden ließen, sondern 
auch während dieser Zeit durch Entrichtung von 
freiwilligen Beiträgen Versicherungszeiten er
warben., 

In finanzieller Hinsicht wird der Bundesvor
anschlag für 1975 durch die im vorliegenden 
Entwurf vorgesehene Erhöhung der Richtsätze 
für die Ausgleichszulagen (§ 293 ASVG) mit 
46 Millionen Schilling belastet. Die Knderung in 
der Einhebung der Betriebsbeiträge zur land
wirtschaftlichen Unfallversicherung (§§ 8 Abs. 4 
und 72 ASVG) führt zu geringfügigen Minder
einnahmen der Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern sowie zu einer geringen Verminderung 
des Bundesbeitrages für die landwirtschaftliche 
Unfallversicherung. 

I 
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